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MARTIN B. KALINOWSKI

METHODEN ZUR BEWERTUNG VON TECHNOLOGIEN IM

DIENSTE VON RÜSTUNG UND RÜSTUNGSKONTROLLE

Dipl.-Phys. Martin Kalinowski, geb. 1961 in Hamburg. Studium der Physik in
Münster, Cambridge (U.K.) und Aachen. Von 1989 bis Februar 1994 wissen
schaftlicher Mitarbeiter am Zentrum für Interdisziplinäre Technikforschung

(ZIT) und seit 1989 in der Interdisziplinären Arbeitsgruppe Naturwissen
schaft, Technik und Sicherheit (lANUS) der TH Darmstadt. Arbeitet an einer
Dissertation über internationale Kontrolle des Kernwaffenmaterials Tritium.

Hauptarbeitsgebiete: Nukleare Abrüstung und Nicht-Weiterverb reitung, Metho

den der Technikfolgen-Abschätzung, Umgang mit radioaktiven Abfällen, We
ge zu einer dauerhaft ökologisch und sozial tragfähigen Entwicklung.
In der öffentlichen Forschung und Diskussion über unerwünschte Folgen von
Technologien werden Rüstungstechnologien und die Rüstungsrelevanz von
Technologien fast vollständig ausgeblendet. Das Ende des Kalten Krieges bie
tet eine historische Chance, mit Rüstungskontrolle bereits auf der Ebene von
rüstungsrelevanter Forschung und Entwicklung anzusetzen. Die methodi
schen Grundlagen für eine daran orientierte naturwissenschaftliche und in
terdisziplinäre Friedens- und Technikforschung müssen weiter entwickelt
und angewendet werden.

1. Konzept und Methoden der Technikfolgen-Abschätzung

sind ein Spin-Off militärischer Forschung

Die Methoden zur Abschätzung der Folgen von Technologien sind mitt-

lerw^eile weit entwickelt, wenn auch unbefriedigend akzeptiert, stan

dardisiert und dokumentiert. Zu dieser Methodenentwicklung hat

kein anderes Anwendungsfeld von Technik mehr und früher beigetra

gen als die Rüstung (H. KAHN, MITRE, RAND). Es ist daher kein Zufall,

daß nicht nur viele Technologien, sondern auch Methoden zu ihrer

Beurteilung als Ergebnisse eines Spin-Ooffs dem militärischen Sektor

entsprungen sind.

Schon das klassische methodische Ablaufschema von Technology

Assessment ist für militärische Anwendungen entwickelt worden. Die

ersten Grundzüge für eine systematische Technikfolgen-Abschätzung

hat die MITRE Corporation im Auftrag der U.S.-Regierung erarbeitet.

Nachdem sie Erfahrungen gesammelt hatte in der Auswahl von Strate

gien und Waffensystemen^ bekam sie Anfang der 70er Jahre den Auf-

1 A. C. ENTHOVEN: Choosing Strategies and Selecting Weapon Systems (1964)
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trag, Methoden und ein Konzept für Technikfolgen-Abschätzung zu er
stellen und auf mehrere zivile Technologiebereiche exemplarisch an
zuwenden. 1971 wurden sechs Bände vorgelegt^, von denen der Me-
thodenband^ zum viel zitierten Standard wurde.

Als erste wissenschaftliche Methodik zur Beurteilung von rüstungs
relevanter Technologie wurde das Operations Research (oder Oper-
ational Research) entwickelt. Es wurde im zweiten Weltkrieg geboren
aus der Notwendigkeit heraus, mit komplexen Problemen umgehen
zu können, die sich aus dem zunehmenden Eindringen moderner
Technologien in das militärische Umfeld ergeben.^ Über die geschicht
liche Entwicklung des Operations Research informiert 8. ZUCKER-

MANN."^ Mittlerweile haben viele methodische Ansätze, die zum Lösen
militärischer Probleme entwickelt worden sind, Eingang in andere Be
reiche gefunden, vor allem in die Wirtschaftswissenschaften. Für in

dustrielle Probleme wie Logistik, Optimierung des Ressourcenein
satzes und Management von Großprojekten sind diese Methoden an

gepaßt und verfeinert worden. In der Regel werden Methoden des

Operations Research auch zu den umfangreichen Methodenkatalogen
von Technikfolgen-Abschätzung gerechnet.

Die „neue Schule" des Operations Research versucht militärische Pro

bleme mit theoretischen und mathematisierbaren Argumentationen
zu lösen. Dabei wird auf Spieltheorie, Wahrscheinlichkeitsrechnung
und computergestützte Simulation zurückgegriffen. Auch Szenario

vergleiche und Kosteneffizienzsludien gehören zu den in diesen Zu

sammenhängen entwickelten und angewendeten Methoden.^
Auch Methoden der öffentlichen Körperschaften zur Vorbereitung

von Planungs- und Finanzierungsentscheidungen haben militäri
sehen Ursprung. Das Flanning Programming Budget System (PPBS) ist
das Verfahren, das die US-Regierung einsetzt. Ursprünglich wurde die
ses Verfahren in den 50er Jahren für das Department of Defense (DoD)
von der RAND Corgwration entwickelt. Seit 1961 wird dieses Verfahren

vom DoD angewandt, seit 1965 auch von anderen Ressorts.

Zahlreiche weitere für Technikfolgen-Abschätzung heute verwende
te Verfahren haben ihre Wurzeln in rüstungsbezogenen Anwendun-

2 MITRE Corp.: A Technologe' Assessmenl Melhodology: Projecl Summarv and 6 vo-
lumes(1971)
3 M. JONES: A Technology Assessmenl Methodologe'(1971)
4 A. SCHNEIDER: Verleidigungsplanung und Operations Research (1971)
5 S. ZUCKERMANN: Scientists and War (1966)
6 P. K. DAVIS / S. C. BANKE/J. P. KAHAN: A New Melhodology for Modeling Nation

al Command Level Decisionmaking in War Games and Simulations (1986)
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gen. Von den 33 von R. HUISINGA aufgeführten speziellen Verfahren,

die in der Technikfolgen-Abschätzung für Analyse, Prognose, Bewer

tung und Entscheidung eingesetzt werden, haben allein 15 eine mi
litärische Herkunft: Scenario Writing^, Relevanzbaum-Methode, Ent
scheidungsbaum, Kosten-Nutzen Analyse®, Lineare® und dynamische
Optimierung^®, Entscheidungstheorie, Flanning Programming Budge-
ting System (PPBS)^\ Simulation^^, Wertanalyse, Verhaltenswissen
schaftliche Experimente, Gruppenkonsensverfahren, Checklisten, Ri

siko-Analyse und Netzplantechnik^"^.

2. Technikfolgen-Abschätzung blendet Rüstungsrelevanz aus

Da viele Methoden der Technikfolgen-Abschätzung im militärischen

Bereich entwickelt worden sind, ist es bemerkenswert, daß militäri

sche Anwendungen von Technik im öffentlichen Technikfolgen-Ab-

schätzungs-Prozeß keine große Rolle spielen. Beispielsweise behan

deln Technikfolgen-Abschätzungs-Studien, die auf Vollständigkeit be

dacht sind, die internationalen Beziehungen nur sehr oberflächlich.

Sie verstehen darunter allenfalls Wettbewerbsaspekte und Fragen der

Verteilungsgerechtigkeit, aber so gut wie nie sicherheitspolitische Fol

gen (z. B. destabilisierende Wirkung durch die Verbesserung von Waf

fensystemen), Implikationen für Rüstungskontrollverträge (z. B. Ver

letzung des ABM-Vertrags durch Antisatellitenwaffen) oder allgemei

ne Fragen der Rüstungsrelevanz (z, B. sind Fernerkundungsverfahren

7 R. H. HUISINGA: Technikfolgenbewerlung (1985), S. 157: „Das Scenario Wrillng
wurde vor allem von Herman Kahn und dem Iludson-Instilul entwickell. Angewendel
wurde es vor allem im Krisenmanagemenl der amerikanischen Regierung während
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search, die sich aufgrund militärischer Erfordernisse während des Zweiten Welt
krieges in England entwickelte."

9 Ders., ehd., S. 161: „Lineare Optimierung, dem Operations Research zugehörig,
entstand kurz vor und während des zweiten Weltkrieges in England und den USA. Im
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Deutschen Bundestag (TAB) nimmt sich in Zukunft auch dieser Problematik an.
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zur Entdeckung von Ölspuren auf Gewässeroberflächen auch zur Auf
klärung und Zielfindung geeignet).

Das mag in vielen Einzelfällen gute Gründe haben. Es lassen sich

aber auch zwei systematische und bedenkliche Ursachen für die Aus

blendung des Rüstungsbezugs von Technologien bei Technikfolgen-

Abschätzungen vermuten:

a) Arbeitsteilung ohne demokratische Kontrolle

Es gibt eine gesellschaftlich institutionalisierte Arbeitsteilung, derzufolge

rüstungsbezogene Fragen vorrangig von bestimmten Institutionen

der Exekutive und der Industrie bearbeitet und häufig geheimgehal

ten werden. Die Verteidigungsministerien und andere einschlägige

Institutionen bewerten sehr sorgfältig das ganze Spektrum von neu

en Technologien bis hin zu kompletten Waffensystemen. Zu den 20

Technologien, die vom deutschen Bundesministerien für Verteidi

gung (BMVg) besonders gefördert werden, gehören nicht nur ein

schlägige Rüstungstechnologien wie Zünder und Torpedos, sondern

auch zivil relevante Technologien wie Hochenergie-Laser, Musterer

kennung, Optik-Sensoren und Verbundwerkstoffe. Die Bewertung die

ser Technologien kann jedoch nicht Technikfolgen-Abschätzung ge

nannt werden, da es weder transparent noch partizipativ organisiert

ist.^^ Durch dieses Vorgehen wird vermieden, daß durch das demo
kratische Potential und die öffentliche Wirksamkeit von Technikfol

gen-Abschätzungen der Einfluß der derzeit dominierenden Interes

sen bei der Rüstungsbeschaffung und bei der Ausnutzung ziviler For

schung und Entwicklung für militärische Zwecke gemindert würde.

b) Verdrängung

Es scheint eine individuelle und kollektive Verdrängung der militäri

schen Relevanz von Technologien zu geben. Der auf den Psychiater

E. BLEULER zurückgehende wissenschaftliche Gebrauch des Ambiva

lenzbegriffs läßt die Tatsache der Verdrängung anklingen. Im Gegen

satz zu den rein die Technik beschreibenen Begriffen bezieht sich der

aus der Psychologie kommende Ambivalenzbegriff auf die Reaktion

15 Es soll bei dieser Argumentation aber nicht übersehen werden, daß auch bei Tech
nikfolgen-Abschätzungen Ergebnisse oftmals interessengeleitet sind und selten eine
demokratische, transparente und im Diskurs gleichberechtigte und partizipative Vor
gehensweise eingeschlagen wird.
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des Menschen, in dem hier betrachteten Fall auf die Technik. Er
meint die zugleich positive und negative emotionale Bewertung eines
Gegenstands oder einer Person. Der gleich starke positive wie negati
ve Aufforderungscharakter bildet die Grundlage ei- nes Annäherungs-
Vermeidungs-Konfliktes (Appetenz-Aversions-Konflikt). Eine gesunde
Reaktion auf ambivalente Gefühlsregungen wäre Wahl oder Distan

zierung. Wenn dies aus persönlichen oder gesellschaftlich gegebenen
Bedingungen nicht möglich ist und wenn das Vermögen, diesem Kon
flikt standzuhalten (Ambiguitätstoleranz), schwach ausgeprägt ist,
wird häufig zur Vermeidung dieses inneren Konfliktes eine Strategie
verwendet, bei der die unangenehme Bewertung (hier: Rüstungsrele

vanz) verdrängt wird.

Jede Technik hat ihre Schattenseite, die aber oft nicht in ihrem vol
len Umfang wahrgenommen wird. Dies wird besonders deutlich bei
der Kernenergie, die einerseits ein großes Energiepotential bereit
stellt, andererseits aber ein riesiges destruktives Potential hat und
schon bei der „friedlichen" Nutzung eine allgemeine Gesundheitsge
fahr bedeutet.^® Wenn man verleugnet, daß jede Technik quasi imma
nent immer eine Schattenseite hat, dann wird man die negativen Fol

gen denjenigen Menschen anlasten, die sie herbeiführen. Sie wird
dann als eben nicht ausschließbares menschliches Versagen oder als

unvermeidbarer „Mißbrauch" gewertet. Die Möglichkeit, daß die Ur

sachen für ungewünschte Folgen in der Technik selbst zu suchen

sind, wird damit von vorneherein aus der Betrachtung ausgeklam

mert.

Tatsächlich scheint es sowohl eine individuelle als auch eine kollek

tive Verdrängung der militärischen Relevanz von Technologien zu ge
ben. Die gesellschaftlichen Gruppen, die ein Interesse an der Akzep
tanz von Rüstungstechnik haben, müssen den individuellen Annähe-
rungs-Vermeidungs-Konflikt fürchten, der vor allem bei denen ent
steht, die mit sowohl militärisch als auch zivil verwendbarer For

schung und Technologie zu tun haben. Diese Personen könnten sich
u. U. gegen die militärische Verwendbarkeit entscheiden und diese
nicht mehr mittragen. Wer Wissenschaft und Technik ohne öffentli

chen Diskurs und ohne eine demokratische Entscheidung optimal

für Rüstungszwecke nutzen möchte, hat also ein Interesse daran, die
Bewältigung der individuellen Ambivalenz durch Verdrängung der

16 H. DIECKMANN: Das Problem atomarer Bedrohung und kollektiver Verdrängung
(1988)
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Rüstungsrelevanz als Norm zu erhalten, damit eine Entscheidung ge
gen sie nicht zustande kommt. Diese Verdrängung ist zu einer kollekti
ven Norm geworden, die sich mit dem bereits viel älteren Postulat

der Werlfreiheit von Wissenschaft begründen läßt.

Wenn eine Crux der Rüstung in der Verdrängung ihrer Schattensei

te liegt, dann kann eine Hoffnung auf Abrüstung und Rüstungskon
trolle vielleicht in der Sichtbarmachung dieser Schattenseite liegen.
Dazu könnte Technikfolgen-Abschätzung einen wichtigen Beitrag lei
sten.

3. Die weitgehende Ausblendung des Rüstungsbezugs bei

Technikfolgen-Abschätzungen ist nicht sinnvoll

Dafür sollen hier zwei Begründungen angeführt werden:

a) Überlapp von zivilen und militärischen Technologien

Die Bereiche von zivil und von militärisch verwendeten Technologien
überlappen sich stark. Inwieweit beide Anwendungsfelder trennbar
sind, ist zwar umstritten. Es gibt aber Fälle, in denen eine Trennbar

keit erwünscht ist. Beispielsweise werden zum Erstellen einer Tech-

nologieliste für die Exportkontrolle oder für die Verifizierbarkeit von

Rüstungskontrollverträgen Kriterien benötigt, mit denen die zivilen
von den militärischen technologischen Varianten unterschieden wer
den können (z. B. bei Raketen). Es gibt aber auch Fälle, für die eine
Trennbarkeit nicht erwünscht ist. Die immer rapidere Technologie
entwicklung bei zunehmender Komplexität und Kapitalintensität bei
begrenzten Ressourcen hat Rüstungsplaner nämlich dazu bewogen,
verstärkt auf zivile Programme zu setzen.^® Das heißt, daß man
bemüht ist, „militärische Forderungen bei zivilen Entwicklungen
frühzeitig mitberücksichtigen zu lassen beziehungsweise auf derarti
ge Dual-Use-Technologien in Form von Add-On-Programmen aufzu
setzen"^''. Diese Strategie wird hauptsächlich bei Informations- und
Kommunikationstechnologien angewendet. Sie wurde beispielsweise

17 Interessant wäre es, mit Methoden der empirischen Psychologie zu erforschen
was die auslösenden Ursachen dafür sind, individuell und kollektiv die Verdrängung
zu wählen. Für Sozialwissenschaften eröffnet der Verdrängungsaspekt Fragen nach
den gesellschaftlichen und individuellen Strategien und deren funktionalem Zusam
menhang, die zur Verdrängung führen und sie erhalten.
18 A. SEILER: Die zivil-militärische Ambivalenz moderner Hochtechnologien (19921
19 Dieses Zitat ist entnommen aus BMFT / BMWi (1989).
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bei der Entwicklung von ISDN zu einem NATO-einheitlichen Kommu

nikationsnetz praktiziert und wird auch für die automatischen Fahr-

zeugleitsyteme verfolgt, die im Projekt PROMETHEUS entwickelt wer

den.

Eine andere Strategie besteht darin, militärspezifische Leistungs

spitzen möglichst zugunsten marktgängiger Technologien zu vermei

den, damit auf fertige Entwicklungen (off-the-shelf) zurückgegriffen

werden kann. Auch dies ist offiziell erklärte Politik: „Die Bundeswehr

versucht, den Anteil der spezifisch militärischen Informationstechnik

möglichst gering zu halten und sich weitgehend auf Entwicklungen
20

für den zivilen Bereich (abzustützen)." Es gibt deutliche Hinweise

darauf, daß beispielsweise das europäische Forschungsprojekt

EUCLID eine militärische Fortsetzung von EUREKA-Projekten bein

haltet.^^

Nicht nur in der Forschung und Entwicklung, sondern auch in der

industriellen Fertigung kommt es zu einer zunehmenden Integration

militärischer und ziviler Produktionsprozesse. Ein Beispiel ist die

Produktion von integrierten Schaltungen. Deutlich wird dies auch in

den Katalogen der Elektronikindustrie. Für viele Bauteile gibt es eine

zivile Version und eine teurere militärische, die sich von ersterer häu

fig nur dadurch unterscheidet, daß sie lediglich ein robusteres Gehäu

se hat, um den strengeren Prüfanforderungen der militärischen

Norm MIL-STD-883 gerecht zu werden.

Diese Aspekte werden in Technikfolgen-Abschätzungs-Studien und

in der öffentlichen Diskussion über Wissenschaft und Technik nicht

entsprechend gewürdigt.

b) Unterdrückung eines Wertekonfliktes

Die weitgehende Ausblendung des Rüstungsbezugs bei Technikfolgen-
Abschätzungen ist auch zu kritisieren, weil dadurch ein gesellschaftli

cher Wertekonflikt nicht angemessen ausgetragen werden kann, der

sich auf zwei Positionen zuspitzen läßt:

� Minimieren: Die eine Interessengruppe fordert die Minimierung der
für Rüstung eingesetzten Ressourcen (Kapital, Arbeit, Rohstoffe und
Wissenschaft) und der von ihr ausgehenden Gefahren. Sie setzt statt

20 Ebenda
21 Vgl. A. SEILER: Die zivil-militärische Ambivalenz moderner Hochtechnologien
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dessen auf soziale Verteidigung und politische Konfliktlösungsmecha

nismen.

� Maximieren: Die andere Gruppe beabsichtigt die optimale Ausschöp
fung neuer Technologien für Wehrtechnik als Voraussetzung für eine
glaubwürdige Verteidigungsfähigkeit.

Dieser Konflikt ist trotz ähnlich tiefgreifender Akzeptanzprobleme
wie bei der Kernenergienutzung in viel geringerem Maße wissen
schaftlich oder in einem gesellschaftlichen Diskurs behandelt wor

den. Eine Ausnahme stellen lediglich illegale Exporte von rüstungsre
levanten Technologien dar. Das wird deutlich in der Antwort der Re

gierung auf die Kleine Anfrage im Deutschen Bundestag zum Stand
und Perspektiven der Friedens- und Konfliktforschung.^^ Als Antwort
auf die Frage, wie die Bundesregierung die technische Entwicklung
im Hinblick auf die mögliche Waffen- und Kriegsrelevanz beobachtet,
heißt es zunächst lapidar, daß alle „beteiligten Ressorts in ihrer jewei
ligen Funktion dem Rechnung tragen". Danach wird in Ausführlich
keit auf die Exportkontrollaktivitäten bei „gefährlichen dual-use-Wa-

ren und -Technologien" eingegangen.

Begründen läßt sich die Maximierungsrposition eher mit national-in

dividueller Rationalität, während die Minimierungsposition eher ver

bunden ist mit einer pazifistischen Grundhaltung oder einer global
ausgerichteten kollektiven Rationalität.

In der Bewertung von Technik werden üblicherweise sowohl ihre

Chancen als auch ihre Risiken betrachtet und abgewogen. Unter letz

teren werden aber nur die von den Bewertern als unerwünscht be

trachteten Nebenfolgen verstanden, nicht aber Folgen, die von An
wendern zwar erwünscht, von Betroffenen aber unerwünscht sind.

Erwünschtheit und Unerwünschtheit sind immer nur in bezug auf

Interessengruppen zu verstehen. Bezogen auf Rüstungstechnik schla
gen bei einer derart einseitigen Betrachtung die für die Landesvertei

digung erwünschten Folgen sogar als um so größerer Nutzen zu Bu
che, je stärker sie für die andere Seite negativ sind (Maximierung).
Dies gilt selbst dann, wenn bei zweiseitigem Wettrüsten die beidseiti-
gen Einzelvorteile in der Summe niedriger liegen, als wenn der Ge
samtnutzen und das Gesamtrisiko betrachtet werden. Dieses indivi

duell rationale Verhalten hat zu der gigantischen nuklearen Aufrü

stung geführt, obwohl das damit verbundene Risiko eines nuklearen

22 Bundestags Drucksache 12 / 2446
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Schlagabtauschs mit nuklearem Winter und weitgehender Vernich

tung von Leben auf der Erde von kollektiver Rationalität aus betrach
tet völlig unvernünftig ist {Minimierung).
Ein wissenschaftlich fundierter und demokratischer Diskurs wäre

nötig, um die Rüstungsrelevanz von Technologien und damit verbun
dene Gefährdungen ins Rampenlicht stellen und den damit verbun

den Interessenkonflikt aushandeln zu können. Dafür würden Institu

tionen und geeignete Methoden gebraucht. Beide Positionen (Maxi

mieren bzw. Minimieren) müßten von kompetenten Institutionen

vertreten werden.

Für das Interesse der Rüstungsbeschaffung gibt es bereits umfangrei

che und elaborierte Methoden zur Beurteilung von rüstungsrelevan

ten Technologien und zur Vorbereitung von Entscheidungen im Rah

men eines strikt geplanten Entstehungsgangs von Wehrmaterial. Für

das Interesse „Minimieren" geht es nicht nur um die ökologisch ver
träglichste Variante oder um die „humanste" Funktion (defensive

statt offensive Funktion, intelligente Präzisionszerstörung statt Mas
senvernichtung). Hier wird die Anwendung von Technik an sich und

die Zweckbestimmung von Wissenschaft in Frage gestellt. Der techni

schen Lösung für die Befriedigung des gemeinsamen Bedürfnisses

(hier: nationale Sicherheit v. a. im klassischen Sinne der Landesvertei

digung) wird eine soziale entgegengestellt (soziale Verteidigung, fried

liche Konfliktlösungsmechanismen, Beseitigung der Anlässe für Kon

flikte). Dafür müssen eigens geeignete Methoden entwickelt werden.

4. Neue Methoden zur Beurteilung von Technologien im

Hinblick auf Abrüstung sind nötig

In der bisherigen Arbeit der Abrüstungs- und Rüstungskontrollfor

schung ist ähnlich wie in der Technikfolgenforschung deutlich gewor

den, daß für eine dauerhaft wirksame Abrüstung und Rüstungskon

trolle ein Forschungsansatz gewählt werden muß, der nicht nur Sym

ptome aufzeigen, sondern auch tieferen und komplexeren Zusam
menhängen auf die Spur kommen kann. Die Abschätzungen der

Trends im Bereich zukünftiger Rüstungstechnologien und ihre Bewer

tung müssen eingebettet werden in eine Analyse der internationalen
politischen Situation und der Entwicklung von Wissenschaft und
Technik. Die Technikentwicklung muß dabei nicht nur als ein techni

scher, sondern gleichzeitig als ein sozialer Prozeß betrachtet werden.

Rüstung und Rüstungskontrolle 125

Schlagabtauschs mit nuklearem Winter und weitgehender Vernich-

tung von Leben auf der Erde von kollektiver Rationalität aus betrach-

tet völlig unvernünftig ist (Minimierung).

Ein wissenschaftlich fundierter und demokratischer Diskurs wäre

nötig, um die Rüstungsrelevanz von Technologien und damit verbun-

dene Gefährdungen ins Rampenlicht stellen und den damit verbun—

den Interessenkonflikt aushandeln zu können. Dafür würden Institu-

tionen und geeignete Methoden gebraucht. Beide Positionen (Maxi—

mieren bzw. Minimieren) müßten von kompetenten Institutionen

vertreten werden.

Für das Interesse der Rüstungsbeschaffung gibt es bereits umfangrei—

che und elaborierte Methoden zur Beurteilung von rüstungsrelevan—

ten Technologien und zur Vorbereitung von Entscheidungen im Rah-

men eines strikt geplanten Entstehungsgangs von Wehrmaterial. Für

das Interesse „Minimieren“ geht es nicht nur um die ökologisch ver—

träglichste Variante oder um die „humanste“ Funktion (defensive

statt offensive Funktion, intelligente Präzisionszerstörung statt Mas—

senvernichtung). Hier wird die Anwendung von Technik an sich und

die Zweckbestimmung von Wissenschaft in Frage gestellt. Der techni—

schen Lösung für die Befriedigung des gemeinsamen Bedürfnisses

(hier: nationale Sicherheit v. a. im klassischen Sinne der Landesvertei—

digung) wird eine soziale entgegengestellt (soziale Verteidigung, fried-

liche Konfliktlösungsmechanismen, Beseitigung der Anlässe für Kon-

flikte). Dafür müssen eigens geeignete Methoden entwickelt werden.

4. Neue Methoden zur Beurteilung von Technologien im
Hinblick auf Abrüstung sind nötig

In der bisherigen Arbeit der Abrüstungs- und Rüstungskontrollfor—

schung ist ähnlich wie in der Technikfolgenforschung deutlich gewor-

den, daß für eine dauerhaft wirksame Abrüstung und Rüstungskon—

trolle ein Forschungsansatz gewählt werden muß, der nicht nur Sym—

ptome aufzeigen, sondern auch tieferen und komplexeren Zusam-

menhängen auf die Spur kommen kann. Die Abschätzungen der

Trends im Bereich zukünftiger Rüstungstechnologien und ihre Bewer—

tung müssen eingebettet werden in eine Analyse der internationalen

politischen Situation und der Entwicklung von Wissenschaft und

Technik. Die Technikentwicklung muß dabei nicht nur als ein techni—

scher, sondern gleichzeitig als ein sozialer Prozeß betrachtet werden.



124 Martin B. Kalinowski

Erfolgreiche Abrüstung und Rüstungskontrolle setzen ein Verständ

nis von den Mechanismen voraus, die die Rüstungsdynamik bestim

men und davon, wie technologiepolitische Maßnahmen und rü

stungskontrollpolitische Interventionen sich auswirken.

Interdisziplinäre Rüstungstechnikforschung ist nicht nur für das Mini-

mierungs-, sondern auch für das Maximierungsinteresse verwendbar,

weil ihre Erkenntnisse auch nützlich sind für eine frühzeitig einset

zende und effizient wirksame Förderung wehrtechnischer Forschung,

Die benötigten Methoden sind erst wenig entwickelt und erprobt.

Zum Teil kann auf die für Rüstungszwecke entwickelten Methoden

zurückgegriffen werden. Die mathematischen Modelle des Operations

Research sind Hilfsmittel zur Entscheidungsfindung in der Rüstungs

beschaffung und verhalten sich damit komplementär zu abrüstungs-

orientierten Rüstungsdynamik- und Konfliktmodellen. Es zeig^ sich

hier, daß Rüstung und Abrüstung komplementäre Ansätze darstellen,

die in einem dualen Ansatz sinnvoll ineinandergreifen könnten.^"' Es
ist aber notwendig, ein spezifisch auf Abrüstung hin orientiertes Me

thodenspektrum zu entwickeln.

Die U.S. amerikanische Abrüstungsbehörde Arms Control and Dis-

armament Agency (ACDA) hat 1976 die Arms Control Impact Statements

(ACIS) eingeführt. Dies wurde nötig, durch das Arms Control and Dis-

armament Act, das in den USA die Exekutive gesetzlich dazu verpflich

tet, Gutachten über die Auswirkungen von militärischen Bewilli

gungsforderungen auf die Rüstungskontrolle zu veröffentlichen. Die

agierenden Regierungsbehörden sind verpflichtet, der ACDA Infor

mationen über ihre legislativen oder finanziellen Vorschläge zu ge

ben, sofern die Vorhaben bestimmten Kriterien entsprechen.^^ Die Er
gebnisse legt die ACDA dem National Security Council, dem Office of

Management and Budget und der zuständigen Regierungsbehörde vor.

Auch der Kongreß kann sich mit der Studie befassen. Die ACIS sollten

im wesentlichen dazu dienen, die Auswirkungen von Rüstungsvorha

ben auf die Rüstungskontrolle zu analysieren, behandeln aber auch

mögliche technologische, ökonomische und politische Auswirkungen.
In den Jahren der Reagan-Administration wandelte sich allerdings
der Gebrauch der ACIS zunehmend zur Begründung von Rü
stungsentscheidungen.

23 Siehe dazu weiter unten und Tab. 1.

24 Kriterien: Alle Vorhaben, die Kernwaffen und ihre Träger betreffen; Rüstungspro
gramme mit jährlichen Kosten über $ 50 Mill. oder mit Gesamtkosten über $ 250 Mill.-
oder auf spezielle Aufforderung durch die ACDA.
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Auch in den Niederlanden ist 1987 eine entsprechende Methodolo

gie von der NOTA (Nederlandse Organisatie voor Technologisch
Aspectenondersoek) entwickelt worden, das „Defence Technology As-
sessment".^^
Von lANUS (Interdisziplinäre Arbeitsgruppe Naturwissenschaft,

Technik und Sicherheit) werden seit 1988 verschiedene Methoden der

interdisziplinären Rüstungstechnik(folgen)forschung entwickelt und

erprobt.^® Je nachdem, welcher Art die betrachtete Technologie ist,
werden spezifisch geeignete Ansätze gewählt. Im folgenden wird ein
kurzer Überblick über einige Methoden gegeben. Die meisten dabei
genannten Beispiele werden oder wurden bei lANUS bearbeitet.

a) Frühwarnstudie

Die Frühwarnstudie ist besonders wichtig für Wissenschaft und For

schung, bei der noch kein starker Anwendungsbezug sichtbar ist oder
deren militärische Bedeutung noch verdeckt ist (z. B. Neuronale Net

ze, Supraleitung, Kernfusionsforschung). Zu dieser Art von Studie
gehören zunächst die Technologiebeschreibung, die Einschätzung ih
rer zivilen Anwendungsmöglichkeiten und die Früherkennung mi-

27

litärisch relevanter Bezüge in der Forschung und Entwicklung.

Neue Technologien müssen auch daraufhin untersucht werden, in

wieweit sie unabhängig von militärischen Bezügen den Frieden ge

fährden können (z. B. grenzüberschreitende Umweltveränderungen,

unparitätischer Konsum von Ressourcen). Jedes Forschungs- und Ent
wicklungsprogramm kann entsprechend auf seine Friedensverträg

lichkeit abgeschätzt werden.

Eine Aufgabe, die besonders mit dieser Methode angegangen wer

den kann, besteht darin, die verdrängten oder noch unbekannten,

aber unerwünschten Aspekte frühzeitig (antizipierend) ans Licht zu

holen und durch die transparente Darstellung einen gesellschaftli

chen Diskurs über die Vor- und Nachteile zu ermöglichen.

b) Amhivalenzanalyse

In Ambivalenzanalysen werden die für zivile und militärische Anforde-

25 M. L. A. TER BORG / M. J. W.: Defence Technology Assessment (1987)
26 Siehe z. B. M. KALINOWSKI: Methoden zur systematischen Beurteilung rüstungs
relevanter Technologien (1990).

27 W. LIEBERT: Early Warning Signals in Science and Technology with Respect to the
Necessity of Qualitative Arms Control (1992)
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28
rungen relevanten technischen Parameter verglichen. Dann kann

untersucht werden, welche Rolle diese Anforderungen spielen, wenn

ein bestimmter technologischer Pfad aus mehreren alternativen Vari

anten ausgewählt wird. Ein gut bekanntes Beispiel ist die Nuklearfor

schung und -technologie.^^ In zahlreichen Studien ist die Proliferati-
onsrelevanz von verschiedenen nuklearen Brennstoff-„kreisläufen"

abgeschätzt worden. Auch Abzweigungspfadanalysen, die die Ent

wendung von nuklearen Materialien aus zivilen Brennstoffkreisläu
fen untersuchen, gehören in diesen Kontext. Ein weiteres Beispiel ist
die Fusionsforschung, die sich für den besser militärisch nutzbaren

Pfad der Trägheitseinschlußfusion oder für den eher zivil nützlichen
des magnetischen Einschlusses entscheiden kann.'^°

c) Rüstungstechnikgeneseforschung

Die Rüstungstechnikgeneseforschung ist besonders vdchtig für Techno
logien, deren Rüstungsbezug absehbar oder geplant ist (z. B. Laseriso-
topenseparation zur Plutoniumanreicherung, EUREKA und EUCLID).
Sie ist im Gegensatz zu den ersten beiden Methoden nicht naturwis
senschaftlich-technisch angelegt, sondern hat ihren Schwerpunkt im

sozialwissenschaftlichen Bereich. Sie untersucht das soziale Umfeld, die
beteiligten Akteure und Interessen und den Stand des militärischen
und politischen Entscheidungsprozesses. Sie kann auch Themen wie
die Verantwortungsdishussion oder die soziale und politische Akzep
tanz aufgreifen.

d) Rüstungstechnikfolgen-Abschätzung

Die Rüstungstechnikfolgen-Abschätzung ist besonders wichtig für Tech
nologien, die für militärische Zwecke bereits eingesetzt werden oder
dafür bestimmt sind (z. B. Raketenabwehrsysteme wie GPALS - Global

Protection Against Limited Strihes, Jäger 2000, GPS - Global Positioning
System), Sie ermöglicht eine vergleichende Beschreibung und Bewer-

28 J. SCHEFFRAN / W. LIEBERT: Ambivalence of science and dual-use of technology
transfer(1992)

29 W. LIEBERT / G. NEUNECK: Civil military ambivalence of science and the Prob
lem of qualitative arms control (1992)
30 A. SCHAPER: Can the Arms Race be Controlled at the Early Stage of Research and
Development? (1991)
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senschaftlich-technisch angelegt, sondern hat ihren Schwerpunkt im

sozialwissenschaftlichen Bereich. Sie untersucht das soziale Umfeld, die

beteiligten Akteure und Interessen und den Stand des militärischen

und politischen Entscheidungsprozesses. Sie kann auch Themen wie

die Verantwortungsdiskussion oder die soziale und politische Akzep—

tanz aufgreifen.

d) Rüstungstechnikfolgen—Abschätzung

Die Rüstungstechnikfolgen-Abschätzung ist besonders wichtig für Tech-

nologien, die für militärische Zwecke bereits eingesetzt werden oder

dafür bestimmt sind (z. B. Raketenabwehrsysteme wie GPALS - Global

Protection Against Limited Strihes, Jäger 2000, GPS - Global Positioning

System). Sie ermöglicht eine vergleichende Beschreibung und Bewer-

28 I. SCHEFFRAN / W. LIEBERT: Ambivalence of science and dual-use of technology
transfer (1992)

29 W. LIEBERT / G. NEUNECK: Civil military ambivalence of science and the prob-
lem of qualitative arms control (1992)

50 A. SCHAPER: Can the Arms Race be Controlled at the Early Stage of Research and
Development? (1991)
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tung unterschiedlicher Technologien hinsichtlich ihrer sicherheitspo
litischen Relevanz und sonstiger Folgen.

e) Rüstungskontrollfolgen-Abschätzung

Die Rüstungshontrollfolgen-Abschätzung ist wichtig vor allem für solche
Rüstungstechnologien, für die Abrüstungsvorschläge erarbeitet wer

den. Hierbei geht es um die Entwicklung bzw. Diskussion von Vor
schlägen und Konzepten zur Abrüstung und Konversion sowie zur
Vermeidung der Verbreitung und (Fort-)Entwicklung von Rüstungs
technik (z. B. nukleare, biologische und chemische Waffen, Uranan

reicherung, Plutonium- und Tritiumproduktion, Kernwaffentests).

Diese Konzepte sind im Rahmen von geeigneten Szenarien auf ihre
politischen, militärischen und sonstigen Folgen zu untersuchen.

5. Ausblick

Zwei Perspektiven für die Zukunft werden deutlich:

a) Dualer Ansatz

Ein dualer Ansatz sollte institutionalisiert werden für den Diskurs um

den Konflikt zwischen Maximierung und Minimierung des Einsatzes

technologischer Resourcen für Rüstung (vgl. Tab. 1).

Um ein Maximum an äußerer Sicherheit für das betreffende Land

und an internationaler Sicherheit weltweit bei einem Minimum an

Ressourceneinsatz und Gefährdungen durch Rüstung erreichen zu

können, müßten die beiden Interessen (Maximieren bzw. Minimie

ren) in einem dualen Ansatz aufeinander bezogen werden. Das heißt,

daß beide Interessen von unabhängigen Institutionen vertreten wür

den und in geeigneten Foren (z. B. im Unterausschuß für Abrüstung

und Rüstungskontrolle des Deutschen Bundestages) verhandelt wür

den. Das kann auch heißen, daß das Forschungs- und Technologie

konzept des Verteidigungsministeriums sowie die Begleituntersu

chungen, die es bei der Entwicklung und Beschaffung von Wehrmate

rial anstellt, veröffentlicht würden und in einem gesellschaftlichen

Diskurs den Ergebnissen aus der interdisziplinären Rüstungstechnik

forschung gegenübergestellt würden.

31 OTA ist das Office of Technology Assessvient am Kongreß der USA, de Boerderij ist
das Center for Stiidies an Problems of Scieyice und Soriely an der Universität Twente (Nie
derlande). ACDA, NOTA und lANUS sind im Text (Abschnitt 4) erklärt.

Rüstung und Rüstungskontrolle 127

tung unterschiedlicher Technologien hinsichtlich ihrer sicherheitspo

litischen Relevanz und sonstiger Folgen.

e) Rüstungskontrollfolgen—Abschätzung

Die RüstungskontroWeigert—Abschätzung ist wichtig vor allem für solche

Rüstungstechnologien, für die Abrüstungsvorschläge erarbeitet wer-

den. Hierbei geht es um die Entwicklung bzw. Diskussion von Vor—

schlägen und Konzepten zur Abrüstung und Konversion sowie zur

Vermeidung der Verbreitung und (Fort-)Entwicklung von Rüstungs-

technik (z. B. nukleare, biologische und chemische Waffen, Uranan—

reicherung, Plutonium— und Tritiumproduktion, Kernwaffentests).

Diese Konzepte sind im Rahmen von geeigneten Szenarien auf ihre

politischen, militärischen und sonstigen Folgen zu untersuchen.

5. Ausblick

Zwei Perspektiven für die Zukunft werden deutlich:

a) Dualer Ansatz

Ein dualer Ansatz sollte institutionalisiert werden für den Diskurs um

den Konflikt zwischen Maximierung und Minimierung des Einsatzes

technologischer Resourcen für Rüstung (vgl. Tab. 1).

Um ein Maximum an äußerer Sicherheit für das betreffende Land

und an internationaler Sicherheit weltweit bei einem Minimum an

Ressourceneinsatz und Gefährdungen durch Rüstung erreichen zu

können, müßten die beiden Interessen (Maximieren bzw. Minimie-

ren) in einem dualen Ansatz aufeinander bezogen werden. Das heißt,

daß beide Interessen von unabhängigen Institutionen vertreten wür-

den und in geeigneten Foren (z. B. im Unterausschuß für Abrüstung

und Rüstungskontrolle des Deutschen Bundestages) verhandelt wür-

den. Das kann auch heißen, daß das Forschungs- und Technologie—

konzept des Verteidigungsministeriums sowie die Begleituntersu-

chungen, die es bei der Entwicklung und Beschaffung von Wehrmate—

rial anstellt, veröffentlicht würden und in einem gesellschaftlichen

Diskurs den Ergebnissen aus der interdisziplinären Rüstungstechnik—

forschung gegenübergestellt würden.

51 OTA ist das Office of Technology Assessment am Kongreß der USA, de Boerderij ist
das Centerfor Studies an Problems of Scienre und Sociely an der Universität Twente (Nie—
derlande). ACDA, NOTA und LANUS sind im Text (Abschnitt 4) erklärt.
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Tab. 1: Die komplementären Ansätze bei der Beurteilung der Rüstungsrelevanz
und des zivil / militärischen Zusammenhangs von Technologien

Management der Wehr-
materialheschaffung

Interdisziplinäre
Rüstungstechnikfor
schung

V. a. nutzbar für Rüstungsheschaffung Rüstungskontrolle

Akteure BMVg, Bundesamt für
Wehrtechnik und Be

schaffung u. a.

ACDA, NOTA, OTA,
lANUS, de Boerderij^^
u. a.

Intention optimale Ausschöpfung
neuer Technologien für
Wehrtechnik als Voraus

setzung für eine glaub
würdige Verteidigungs
fähigkeit

Minimierung der für
Rüstung eingesetzten
Ressourcen (Kapital, Ar
beit, Rohstoffe) und der
von ihr ausgehenden
Gefahren

Beurteilungsschwer-
punhte

Früherkennung militäri
scher Nutzungsmöglich
keiten, Planung und
Evaluation im Wehrma-

terialentstehungsgang

Frühwarnung, Technik
geneseforschung,
Rüstungstechnikfolgen-
abschätzung

zugrundeliegende
Technologieklassifizie
rung

Entscheidungsphasen
im Entstehungsgang

Zustand von Rüstungs
relevanz und zivilmilitä

rischer Unterscheidbar-

keit u. a.

Verhältnis von militäri

scher und ziviler Nut

zung

"dual-use" Technologien
auf zivilem Pfad fördern

unter Beachtung milit.
Anforderungen; Militär-
spez, Leistungsspitzen
möglichst zugunsten
marktgängiger Techno
logien vermeiden

militärische und zivile

Technologiepfade mög
lichst trennen, um eine

verifizierbare Rüstungs
kontrolle zu ermögli
chen; militärisch rele
vante Pfade verlassen

b) Wissenschaftsfolgen-Abschätzung

Ähnlich wie im Fall der Technikfolgen-Abschätzung könnte in Zu
kunft eine Methodik der Wissenschaftsfolgen-Abschätzung aus der Be

urteilung rüstungsrelevanter Forschung erw^achsen.

Angesichts einer quantitativen Abrüstung sehen die für Rüstungs
beschaffung zuständigen Stellen die Notwendigkeit, die „Verteidi

gungsfähigkeit" durch qualitativ hochwertigere Technologien zu hal
ten. Deswegen wird der Forschung und Entwicklung höchste Priorität

zugedacht. Entsprechend wichtig wird die begleitende Evaluation
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nicht nur von wehrtechnischer Forschung erachtet, sondern auch die

ständige und breitangelegte Durchleuchtung ziviler Forschung in

Hinblick auf Rüstungsrelevanz.

Das 1985 eingeführte Forschungs- und Technologiekonzept des Bun

desministeriums ßir Verteidigung (BMVg) war die Folge der gezielten

Weisung der politischen Leitung des BMVg aus dem Jahre 1983, ein

Instrumentarium zu erstellen, das „eine stärkere Zweckorientierung

beim Einsatz der Haushaltsmittel für Forschung und Entwicklung

zur Schaffung einer dem neuesten Stand der technologischen Ent

wicklung entsprechenden Ausrüstung der Bundeswehr mit Waffen

und Gerät"^^ ermöglicht.
Die in diesem Kontext entwickelten Methoden werden vielleicht

bald im Sinne eines Spin-Offs auch eingesetzt, um die Friedensver

träglichkeit von Wissenschaft und Forschung rechtzeitig abschätzen

zu können und um die Potentiale neuer Technologien zur Lösung
globaler Probleme wie Umweltgefährdungen und Hungersnot früh

zeitig zu entdecken.

Zusammenfassung

Die Rüstungsrelevanz wird in der öf
fentlichen Diskussion um Folgen von
Technologien fast völlig verdrängt. Das
wird in diesem Beitrag grundsätzlich
kritisiert und Gründe werden aufge
zeigt. Die Methoden der Technikfolgen-
Abschätzung stehen derzeit hauptsäch
lich im Dienste von Rüstung. Da Maxi-
mierung und Minimierung des Ein
satzes von technologischen Ressourcen
für die Rüstung in einem gesellschaftli
chen Widerstreit stehen, müssen in ei
nem dualen Ansatz auch die Möglich
keiten zur Minimierung erforscht und
begründet werden. Das darauf speziali
sierte methodische Instrumentarium

wird vorgestellt.

Technikfolgen-Abschätzung
Rüstung und Abrüstung
Zivilmilitärische Ambivalenz

Summary

The military relevance is almost com-
pletely ignored within public discus-
sions on chances and risks of technolo-

gies. This is fundamentally criticized
in this paper and reasons are ex-
plained. Methods of technology-assess-
ment have always served for military
purposes. Since maximizing and mini-
mizing of the exploitation of techno-
logical resources for military purposes
are a matter of social conflict, there is a
necessity for a dual approach in which
the chances of minimizing are ex-
plored and rationalized, too. Methods
specialized for that purpose are intro-
duced.

Technology assessment
Arms and disarmament

Civil-military ambivalence

32 Zitiert aus: R. SCHREIBER: Wehrtechnische Forschung und Technologie im
ropäischen Rahmen (1990) ^
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des „Almanachs der Praktischen Ethik: Forscher, Institutionen, Themen. Eine Be
standsaufnahme" (1992); „Ethischer Relativismus: seine Grenzen, seine Geltung"
(1993).

Die Tierethik stützt sich in einer weitverbreiteten Form auf folgende

Argumentation;

A. Das Gleichheitsprinzip

Alles, was in allen moralisch relevanten Aspekten gleich ist, sollte

gleich behandelt werden.

B. Das Leidens-Argument

Alle empfindungsfähigen Tiere gleichen den Menschen in der Bezie
hung, daß sie leidensfähig sind.

C. Prinzip der Leidensvermeidung

Es ist moralisch falsch, Menschen Leid zuzufügen.

Daraus wird abgeleitet:

D. Erweiteres Prinzip der Leidensvermeidung (EPL)

Es ist moralisch falsch, empfindungsfähigen Wesen Leid zuzufügen.

Mit dem hier gewonnenen Prinzip (EPL) scheint es leicht, angemesse

ne Antworten auf Tierversuche, Massentierhaltung, Tiertransport

oder Tierhandel zu geben. Die Leichtigkeit, mit der moralische Urteile

gefällt werden können, könnte jedoch dazu verführen, über wichtige
ethische Grundfragen stillschweigend hinwegzugehen. Hierbei han

delt es sich insbesondere um folgende Fragen:

I) Was bedeutet es, daß etwas in allen moralisch relevanten Aspekten
gleich ist?
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Die Tierethik stützt sich in einer weitverbreiteten Form auf folgende

Argumentation:

A. Das Gleichheitsprinzip

Alles, was in allen moralisch relevanten Aspekten gleich ist, sollte

gleich behandelt werden.

B. Das Leidens-Argument

Alle empfindungsfähigen Tiere gleichen den Menschen in der Bezie—

hung, daß sie leidensfähig sind.

C. Prinzip der Leidensvermeidung

Es ist moralisch falsch, Menschen Leid zuzufügen.

Daraus wird abgeleitet:

D. Erweiteres Prinzip der Leidensvermeidung (EPL)

Es ist moralisch falsch, empfindungsfähigen Wesen Leid zuzufügen.

Mit dem hier gewonnenen Prinzip (EPL) scheint es leicht, angemesse-

ne Antworten auf Tierversuche, Massentierhaltung, Tiertransport

oder Tierhandel zu geben. Die Leichtigkeit, mit der moralische Urteile

gefällt werden können, könnte jedoch dazu verführen, über wichtige

ethische Grundfragen stillschweigend hinwegzugehen. Hierbei han—

delt es sich insbesondere um folgende Fragen:

I) Was bedeutet es, daß etwas in allen moralisch relevanten Aspekten
gleich ist?
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II) In welcher Weise gleicht tierisches Leid menschlichem Leid? Wenn

es menschlichem Leid gleicht, leiden alle Tiere oder nur die Angehörigen

einiger Arten?

III) Haben wir hier eine Begründung für Rechte von Tieren?

IV) Folgt aus dem tierethischen Argument auch, daß es moralisch un

zulässig ist, Tiere zu töten?

V) Folgt aus der moralischen Pflicht, Leid zu vermeiden, auch eine be

sondere Fürsorgepflicht für Tiere?

Anhand dieser Fragen werde ich die neuere Diskussion zur Tier

ethik im folgenden kritisch vorstellen. Es soll gezeigt werden, wo von

philosophischer Sicht aus die offenen Fragen liegen. Einige Lösungs

möglichkeiten sollen angedeutet werden.

I. DAS GLEICHHEITSPRINZIP

1. Ist die Spezieszugehörigkeit stets moralisch relevant?

Das Gleichheitsprinzip (GP) besagt, daß bei einer moralischen Beurtei
lung alles, was in den moralisch relevanten Eigenschaften gleich ist,
gleich behandelt werden sollte. Alles, was in den moralisch relevanten

Eigenschaften ungleich ist, sollte dagegen (gemäß dem Maß der Un
gleichheit) ungleich behandelt werden.
Das Gleichheitsprinzip ist also nicht mit der Forderung zu verwech

seln, es solle allen das gleiche gegeben werden. Sagen wir, zu einem

Arzt kommen zwei Patienten. Patient A hat einen frisch gebrochenen

Arm mit bloßliegendem Knochen, Patient B leidet an einer Infektion.
Niemand wird dem Arzt moralisch einen Vorwurf machen, wenn er

die beiden Patienten nicht gleich behandelt und nicht beiden Penicil

lin gibt. Die Art der Erkrankung ist in diesem Falle sehr wohl mora
lisch relevant. Die unterschiedlichen Erkrankungen der Personen A

und B wären dagegen nicht moralisch relevant, wenn es darum ginge,
welchem vom beiden man ein Promotionsstipendium geben sollte.

Man kann das Gleichheitsprinzip also auch formulieren:

GP Individuen sollten gleich behandelt werden, es sei denn, es gibt ei

nen relevanten Unterschied, der einen dazu berechtigt, sie un-
2

gleich zu behandeln.

1 Ich danke Philipp Balzer, Michael Baurmann, Dieter Birnbacher, Norbert Hoerster,
Angelika Krebs, Anna Kusser, Alois Rust, Peter Schaber, Jean-Claude Wolf sowie den
Teilnehmern am Philipp Balzers Ethik-Tutorium für kritische Kommentare zu frühe
ren Fassungen dieses Textes.
2 Vgl. J. RACHELS: Created from Animals (1991), S. 176
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Man wird nicht sagen können, daß Spezieszugehörigkeit in allen Kon

texten ein relevanter Unterschied ist, um eine Ungleichbehandlung

moralisch zu begründen. Nehmen wir z. B. an, ein besonders sprach

begabter Schimpanse würde geboren. Dieser Schimpanse, Louis, er

lernt die Taubstummensprache in einem solchen Umfang, daß er die

Schule besuchen kann und die allgemeine Hochschulreife erwirbt. Es

besteht kein Grund, Louis nur deshalb nicht auf der Universität zuzu

lassen, weil er ein Schimpanse ist."^ Die Abweisung durch die Hoch
schule wäre moralisch nicht zu vertreten. Vielleicht wird man gegen

dieses Beispiel den Einwand erheben, hier habe ich einem Tier Eigen

schaften unterstellt, die nur Menschen besitzen. Mit diesem Einwand

wird allerdings zugleich eingestanden, daß nicht die Spezieszugehö

rigkeit ausschlaggebend sei, sondern der Besitz von bestimmten Ei

genschaften.

2. Gibt es Verpflichtungen gegenüber Tieren?

Möglicherweise sind spezielle Eigenschaften, welche Menschen - aber

nicht Tiere - besitzen, in einem solchen Sinne moralisch relevant, daß

es niemals moralische Verpflichtungen gegenüber Tieren geben könn

te.

a) Vertragstheorie

P. CARRUTHERS ist dieser Ansicht. Als Vertragstheoretiker hält er Mo

ral für eine implizite Übereinkunft zwischen rationalen Personen. Ra
tionale Personen sind - im Sinne der Vertragstheorien - solche Wesen,

die (a) langfristige Pläne machen können, (b) sich Regeln unterwerfen

können und (c) in der Lage sind, einzusehen, daß es vernünftig ist,

sich auf die Grundregeln gemeinschaftlichen Lebens friedlich und ge

waltfrei zu einigen. Es scheint aber, daß es außer dem Menschen keine

Spezies gibt, für deren Angehörige diese Bedingungen (im vollen

Maße) zutreffen. Tiere sind in einer Vertragstheorie nur insofern von

Belang, als sich rationale Personen um ihr Wohlergehen sorgen und

ihr Leiden vermeiden wollen. Sie haben also keinen eigenen morali

schen Status, sondern werden nur indirekt über die Interessen ratio-

3 So gleichermaßen bei J. RACHELS, Created from Animals, S. 187, und P. CAR
RUTHERS: The Animals Issue (1992), S. 52. Nur mit einer Änderung: Ihre Vorstellung,
Schimpansen könnten die normale menschliche Sprache erlernen, ist aus physiologi
schen Gründen ausgeschlossen.
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naler Personen berücksichtigt. Doch dabei stellen sich, wie auch CAR-

RUTHERS sieht, zugleich zwei Probleme.

1) Wie kann garantiert werden, daß allen menschlichen Lebewesen

moralischer Status zukommt? Schließlich sind z. B. auch Neugebore

ne, schwerst Geistigbehinderte oder komatöse Patienten noch nicht

oder derzeit keine rationalen Personen. Aber innerhalb der menschli

chen Art ist eine Grenzziehung (a) äußerst schwer. Slippery-Slope-

Überlegungen veranlassen CARRUTHERS deshalb, allen menschli

chen Wesen moralischen Status zuzubilligen. Und (b) muß jeder Ver

tragspartner damit rechnen, durch einen Unfall oder eine Krankheit
in eine solche Situation zu kommen, in der er nicht mehr über die Ei

genschaften einer rationalen Person verfügt. Er muß also im eigenen
Interesse für moralische Normen eintreten, die alle Angehörigen der

menschlichen Spezies, unabhängig von ihren kognitiven Eigenschaf

ten, schützen.

2) So wie ich die Position CARRUTHERS bisher vorgestellt habe, wä

re Tierquälerei nur deshalb moralisch falsch, weil die Gefühle tierlie
bender Menschen verletzt werden. Aber dann wäre Tierquälerei nur

dann falsch, wenn solche Gefühle verletzt werden. Würde ein (gegen
über Hunden) gefühlskalter Mensch einen Dackel in aller Heimlich
keit quälen, könnte dessen Handlung nicht moralisch verurteilt wer
den. Dies ist aber kontraintuitiv. Nehmen wir ein Beispiel von CAR

RUTHERS^: Astrid, eine reiche Witwe, hat ihr Vermögen in ein Welt
raumunternehmen investiert. Sie befindet sich nun auf einem Flug

ohne Wiederkehr und hat bereits die Jupiterumlaufbahn durchquert.

Mit am Bord hat sie u. a. ein wertvolles Originalgemälde aus ihrer

Kunstsammlung, DaVincis 'Mona Lisa , und eine (bei CARRUTHERS
namenlose) Katze, die ich Major Tom nenne. Nach den vielen Mona
ten an Bord ist es Astrid langweilig geworden. Sie beschließt zunächst,

das Gemälde als Dartscheibe zu benutzen. Doch auch dies wird ihr

beim Erreichen des Neptuns langweilig, und sie nimmt nun Major
Tom und benutzt ihn als Dartscheibe. Intuitiv würden wir Astrids Be

handlung von Major Tom schärfstens verurteilen. CARRUTHERS
sucht diesem Umstand Rechnung zu tragen. Damit Moral im Leben

der Menschen eine bedeutende Rolle spielen kann, bedürfe es - neben

moralischen Grundnormen - einer Tugendlehre. Astrid habe nicht je
ne Charaktereigenschaften gezeigt, welche notwendig sind, um

4 Vgl. P. CARRUTHERS: The Animals Issue, S. 108 f., 153 f.

154 Klaus Peter Rippe

naler Personen berücksichtigt. Doch dabei stellen sich, wie auch CAR-

RUTHERS sieht, zugleich zwei Probleme.

1) Wie kann garantiert werden, daß allen menschlichen Lebewesen
moralischer Status zukommt? Schließlich sind z. B. auch Neugebore-

ne, schwerst Geistigbehinderte oder komatöse Patienten noch nicht

oder derzeit keine rationalen Personen. Aber innerhalb der menschli—

chen Art ist eine Grenzziehung (a) äußerst schwer. Slippery—Slope—

Überlegungen veranlassen CARRUTHERS deshalb, allen menschli—
chen Wesen moralischen Status zuzubilligen. Und (b) muß jeder Ver-

tragspartner damit rechnen, durch einen Unfall oder eine Krankheit

in eine solche Situation zu kommen, in der er nicht mehr über die Ei—

genschaften einer rationalen Person verfügt. Er muß also im eigenen

Interesse für moralische Normen eintreten, die alle Angehörigen der

menschlichen Spezies, unabhängig von ihren kognitiven Eigenschaf-

ten, schützen.

2) So wie ich die Position CARRUTHERS bisher vorgestellt habe, wä-

re Tierquälerei nur deshalb moralisch falsch, weil die Gefühle tierlie-

bender Menschen verletzt werden. Aber dann wäre Tierquälerei nur

dann falsch, wenn solche Gefühle verletzt werden. Würde ein (gegen—

über Hunden) gefühlskalter Mensch einen Dackel in aller Heimlich-
keit quälen, könnte dessen Handlung nicht moralisch verurteilt wer-

den. Dies ist aber kontraintuitiv. Nehmen wir ein Beispiel von CAR-

RUTHERS4: Astrid, eine reiche Witwe, hat ihr Vermögen in ein Welt—

raumunternehmen investiert. Sie befindet sich nun auf einem Flug

ohne Wiederkehr und hat bereits die Iupiterumlaufbahn durchquert.

Mit am Bord hat sie u. a. ein wertvolles Originalgemälde aus ihrer

Kunstsammlung, DaVincis ’Mona Lisa‘, und eine (bei CARRUTHERS

namenlose) Katze, die ich Major Tom nenne. Nach den vielen Mona—

ten an Bord ist es Astrid langweilig geworden. Sie beschließt zunächst,

das Gemälde als Dartscheibe zu benutzen. Doch auch dies wird ihr

beim Erreichen des Neptuns langweilig, und sie nimmt nun Major

Tom und benutzt ihn als Dartscheibe. Intuitiv würden wir Astrids Be

handlung von Major Tom schärfstens verurteilen. CARRUTHERS

sucht diesem Umstand Rechnung zu tragen. Damit Moral im Leben

der Menschen eine bedeutende Rolle spielen kann, bedürfe es — neben

moralischen Grundnormen - einer Tugendlehre. Astrid habe nicht je
ne Charaktereigenschaften gezeigt, welche notwendig sind, um

4 Vgl. P. CARRUTHERS: The Animals Issue, S. 108 f., 155 f.



Moralischer Status von Tieren 135

menschliches Zusammenleben zu fördern. Die Tat ist also zu verurtei

len. Nicht aber, weil der Katze Leid zugefügt wurde; sondern weil

Astrid eine grausame Frau ist. Aber warum soll sich in einer Vertrags

theorie die Tugend der Benevolenz (bzw. die Disposition, das Zufügen

von Leid zu vermeiden) auch auf Tiere erstrecken? Tugendhaftes Ver

halten läge auch vor, wenn jemand nur die Disposition hat, das her

kömmliche Prinzip der Leidensvermeidung zu berücksichtigen. Wür

de Astrid in ihrer Langeweile die Einrichtung des Raumschiffs zer

trümmern, würde niemand diese Aggression verurteilen. Warum soll

dann aber die Aggression gegen Major Tom zählen? Schließlich

kommt ihm nach CARRUTHERS derselbe moralische Status zu wie

der Einrichtung des Raumschiffs.

CARRUTHERS' Vertrags- und Tugendlehre vermag nicht zu erklä

ren, warum das Leid Major Toms zählen sollte. Dieser Mangel tritt

noch stärker hervor, wenn man berücksichtigt, daß CARRUTHERS die

Ausdehnung menschlicher Gefühle auf Tiere ansonsten eher negativ

beurteilt. Er hält die Animal Liberation /Animal Right-Bewegung für eine

Besonderheit unserer Kultur und fürchtet, daß sie unser Verhalten ge

genüber Menschen nachteilig beeinträchtigen könnte. Wäre es dann

nicht konsistent, wenn CARRUTHERS Mitleid gegenüber Tieren als

fehlgeleitetes Gefühl bezeichnen würde? Die Möglichkeit, daß sich Ge

fühle auf nicht-adäquate Gegenstände beziehen, muß man ja einräu

men. Haben besorgte Erwachsene beim Anschauen von Schweinchen

Dick-Cartoons Mitleid mit Coyote Karl, der niemals den Roadrunner

fängt und die fürchterlichsten Mißgeschicke erleidet, ist dies ein irre

geleitetes Mitgefühl. Warum soll unser Mitleid mit Major Tom nicht

ebendiese Bedeutung haben? Entweder zählt Mitleid gegenüber Tie

ren, womit tierisches Leiden direkt moralisch relevant würde, oder es

zählt nicht und muß, entsteht es in der Kindheit, durch Erziehung auf

adäquate Phänomene, also auf menschliches Leid, umgeleitet werden.

Die Frage bleibt, ob die Zugehörigkeit zur Spezies Mensch eine Eigen

schaft ist, die uns berechtigt, Menschen und Tiere ungleich zu behandeln.

Vertragstheoriker würden dies bejahen. Tiere können niemals rezi

proke Verpflichtungen eingehen. Das Spiel der Moral, auf das sich Per

sonen im Sinne ihres wohlverstandenen Eigeninteresses geeinigt ha

ben, findet somit ohne sie statt. Würden Vertragstheoretiker bei dieser

Position bleiben, hätten wir eine Moraltheorie, die nur schwer zu wi

derlegen ist.
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b) Übergreifende Moral

Aber zuraindest mir scheint fraglich, oh die Vertragstheorien eine ad

äquate Sicht der Moral vermitteln. Auch wenn die bestehenden Moral

systeme auf eine Einigung rationaler Personen zurückzuführen wä

ren, bliebe fraglich, oh sie nur solche Regeln enthalten können, die im

rationalen Eigeninteresse der Vertragspartner sind. Warum soll die

Entwicklung der Moral nicht dazu führen, daß Überlegungen des
möglichen egoistischen Nutzens (auch aufgrund der typischen morali

schen Gefühle) nicht mehr als ausschlaggehende moralische Gründe

zählen? Vielleicht führen Konsistenz- und Kohärenzüherlegung dazu,
den Geltungsbereich der Moral zu erweitern und über Gemein

schafts-, Rassen-, Nationen-, Generationen- und Speziesgrenzen hin
weg auszudehnen.

Das Prinzip der Leidensvermeidung ist wohlweislich nur ein morali

sches Prinzip, dem andere an der Seite stehen können. Ursula WOLFs

inhaltliche Moralvorstellung, moralische Normen seien diejenigen,
„die das Handeln gegenüber anderen Wesen regeln und sich auf Leid
vermeidung beziehen" , ist für ihre Ziele zwar äußerst hilfreich, aber

letztlich doch irreführend. Wichtig und entscheidend ist in diesem

Zusammenhang nur, daß Moral unter anderem Normen enthält, die

darauf zielen, daß Menschen auf andere Wesen Rücksicht nehmen

und niemanden verletzen.® Wenn dies aber der Fall ist, müßte stets be
gründet werden, wieso auf Tiere keine Rücksicht zu nehmen ist.

II. LEIDENSFÄHIGKEIT VON MENSCH UND TIER

1. Leiden Tiere?

Bisher ist nur unterstellt, aber nicht begründet worden, daß Tiere in

demselben Sinne leiden, in denen Menschen leiden. Dies muß näher

erörtert werden: Für die Möglichkeit, daß Tiere leiden, werden in der

Regel folgende Argumente vorgebracht. Ich beschränke mich hier nur

auf physisches Leid:

1) All die Zeichen, die uns helfen, darauf zu schließen, daß andere
Menschen leiden, finden sich auch bei Tieren: Zittern, Jammern, Ver-
krampfen der Gesichtszüge, Versuche, der Schmerzquelle zu entge-

5 U. WOLF: Das Tier in der Moral (1990), S. 59

6 Vgl. in diesem Zusammenhang auch B. E. ROLLIN: Animal Rights and Hnm
Morality (1981), S. 30 "man
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hen, Anzeichen von Furcht, wenn sich die Umstände scheinbar wie

derholen/
Aber hier besteht die Gefahr, daß die Beobachtung tierischen Verhal

tens falsch interpretiert wird. Schon bei der Fremdzuschreibung
menschlichen Leids besteht diese Möglichkeit, ungleich höher ist sie

bei Tieren. Man muß befürchten, daß anthropomorphe Deutungen
vorgenommen werden. Wie stark diese Gefahr ist, zeigen schon die

Veröffentlichungen der Ethologie. Nimmt man die Veröffentlichung,

die für ein breites Publikum bestimmt ist, scheint das Tier sehr nahe

beim Menschen zu stehen. In wissenschaftlichen Veröffentlichungen

herrscht dagegen der gefühlskalte Ton behavioristischer Beschreibun-
g

gen, in dem Vergleiche nur schwer möglich sind. Aber es gibt noch

andere Möglichkeiten, auf das Vorhandensein tierischen Leids zu

schließen:

2) Tierisches (incl. menschliches) Leid hat bestimmte physiologische

Auswirkungen: Erweiterte Pupillen, Erhöhung des Blutdrucks, schnel

lere Pulsfrequenz, stärkere Schweißaussonderung.

3) Aus der physiologischen Ähnlichkeit zwischen Menschen und an

deren Tieren (insbesondere bezüglich des Nervensystems) kann man
darauf schließen, daß sich auch die Bewußtseinzustände ähneln.

Im Regelfall kommt man in der Tierethik zu dem Ergebnis, daß höhe

re Wirbeltiere leidensfähig sind und sie so moralisch berücksichtigt
werden sollten. Einer Fliege ein Bein auszureißen, wäre dann aber

nicht moralisch zu verurteilen. Es wäre nur falsch, weil es indirekte

Auswirkungen auf den menschlichen Charakter hätte. Aber auch für

Nicht-Wirbeltiere gilt:

4) Schmerzen erleben zu können ist ein evolutionärer Vorteil.
9

5) R. E. ROLLIN weist darauf hin, daß auch bei Würmern Endor-

phin und Enkephalin nachgewiesen wurden. Dies sind schmerzstillen

de Chemikalien. Warum sollten aber schmerzstillende Substanzen vor

liegen, wenn keine Schmerzen vorhanden sind?

6) Das Verhalten von Insekten kann durch Elektroschocks beeinflußt

werden.

Aber handelt es sich hier wirklich um Leiden? Auch Bäume reagieren
auf Verletzungen und setzen Baumharz frei. Leiden sie deshalb? Einen

7 Vgl. P. SINGER: Animal Liberation (1990), S. 11
8 Vgl. J. RACHELS: Created from Animals. In diesem Zusammenhang mag es denn

verwundern, daß sich Tierethiker gar auf einen solch menschelnden Popularaulor
stützen wie Vitus Dröscher, vgl. H. F. KAPLAN: Leichenschmaus (1993).
9 B. E. ROLLIN: Animal Rights and Human Morality, S. 309
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wichtigen Umstand habe ich bisher außer acht gelassen. Man muß

Umweltreaktionen (wie einen Kniereflex, das Aussondern von Blut

harz oder wohl auch die Reaktion von Insekten auf Elektroschocks)

von Schmerzen unterscheiden, deren sich ein Lebewesen bewußt ist.

Leiden setzt (zumindest) Bewußtsein voraus. Aber Bewußtsein gibt es

nicht nur bei Menschen. Es gibt gute Gründe für die Annahme, daß

zumindest die Angehörigen einiger Tierarten Bewußtsein besitzen."
Wenn nur bewußtseinsfähige Tiere leiden, wird man jedoch anneh

men müssen, daß die meisten Weichtiere und Insekten nicht leiden.

2. Gibt es eine qualitative Differenz zwischen

tierischem und menschlichem Leid?

Doch leiden Tiere genauso wie Menschen? Könnte man nicht darauf ver-
12

weisen, daß es eine „qualitative Differenz" zwischen dem Leid von

Menschen und dem Leid anderer (oder zumindest: der meisten ande

ren) Tiere gibt? Menschen können sich künftiges Leid vorstellen. Men
schen haben ein Bewußtsein vom Tod; ihr Leid berührt in weit stärke

rem Maße Angehörige und Freunde; das Bewußtsein von deren Sor

gen und Leiden verstärkt noch die Pein der Leidenden. Auf der ande
ren Seite muß jedoch gesehen werden, daß die Vernunftsleistungen

den Menschen auch dazu befähigen, Leid und Schmerz besser hinzu

nehmen als Tiere. Zahnarztpatienten fürchten sich vielleicht schon

Tage vor der Behandlung, aber während des Bohrens wissen sie doch,
daß der ,Schmerz' bald aufhören wird. Eingesperrte Menschen wissen

zumindest den ungefähren Zeitpunkt ihrer Entlassung, eingesperrte
Tiere jedoch nicht. Der Mensch kann Schmerz und Leid in den eige
nen Lebensvollzug integrieren. Ja, nach Ansicht vieler Religionen

kommt Leid eine besondere Funktion zu, um das dem Menschen ge

setzte Ziel zu erreichen und den Sinn des Lebens zu erfahren. Leid

kann vom Menschen positiv gedeutet und hingenommen werden.

Die von G. PATZIG hervorgehobenen Differenzen verstärken nur

den schon durch die unterschiedliche Physiologie bedingten Um

stand, daß derselbe Eingriff nicht bei allen Spezies die gleichen Aus

wirkungen hat. Manche Tiere empfinden psychisches Leid, andere

10 Teilweise wird auch argumentiert, Leiden setze zudem Selbstbewußtsein voraus.
Vgl. P. HARRISON: Theodicy and Animal Pain (1989).
11 Vgl. D. R. GRIFFIN: Animal Minds (1992), Kap. 12; B. E. ROLLIN: The Unheeded
Cry (1989), und D. RADNER / M. RADNER: Animal Consciousness (1989)
12 G. PATZIG: Der wissenschaftliche Tierversuch unter ethischen Aspekten (1993) S
158

158 Klaus Peter Rippe

wichtigen Umstand habe ich bisher außer acht gelassen. Man muß
Umweltreaktionen (wie einen Kniereflex, das Aussondern von Blut-

harz oder wohl auch die Reaktion von Insekten auf Elektroschocks)

von Schmerzen unterscheiden, deren sich ein Lebewesen bewußt ist.

Leiden setzt (zumindest) Bewußtsein voraus.10 Aber Bewußtsein gibt es

nicht nur bei Menschen. Es gibt gute Gründe für die Annahme, daß

zumindest die Angehörigen einiger Tierarten Bewußtsein besitzen.11

Wenn nur bewußtseinsfähige Tiere leiden, wird man jedoch anneh—

men müssen, daß die meisten Weichtiere und Insekten nicht leiden.

2. Gibt es eine qualitative Differenz zwischen

tierischem und menschlichem Leid?

Doch leiden Tiere genauso wie Menschen? Könnte man nicht darauf ver—

weisen, daß es eine „qualitative Differenz“12 zwischen dem Leid von

Menschen und dem Leid anderer (oder zumindest: der meisten ande

ren) Tiere gibt? Menschen können sich künftiges Leid vorstellen. Men-

schen haben ein Bewußtsein vom Tod; ihr Leid berührt in weit stärke-

rem Maße Angehörige und Freunde; das Bewußtsein von deren Sor-

gen und Leiden verstärkt noch die Pein der Leidenden. Auf der ande-

ren Seite muß jedoch gesehen werden, daß die Vernunftsleistungen

den Menschen auch dazu befähigen, Leid und Schmerz besser hinzu—

nehmen als Tiere. Zahnarztpatienten fürchten sich vielleicht schon

Tage vor der Behandlung, aber während des Bohrens wissen sie doch,

daß der ,Schmerz‘ bald aufhören wird. Eingesperrte Menschen wissen

zumindest den ungefähren Zeitpunkt ihrer Entlassung, eingesperrte

Tiere jedoch nicht. Der Mensch kann Schmerz und Leid in den eige-
nen Lebensvollzug integrieren. Ia, nach Ansicht vieler Religionen

kommt Leid eine besondere Funktion zu, um das dem Menschen ge-

setzte Ziel zu erreichen und den Sinn des Lebens zu erfahren. Leid

kann vom Menschen positiv gedeutet und hingenommen werden.

Die von G. PATZIG hervorgehobenen Differenzen verstärken nur
den schon durch die unterschiedliche Physiologie bedingten Um—
stand, daß derselbe Eingriff nicht bei allen Spezies die gleichen Aus-
wirkungen hat. Manche Tiere empfinden psychisches Leid, andere

10 Teilweise wird auch argumentiert, Leiden setze zudem Selbstbewußtsein voraus.
Vgl. P. HARRISON: Theodicy and Animal Pain (1989).

11 Vgl. D. R. GRIFFIN: Animal Minds (1992), Kap. 12; B. E. ROLLIN: The Unheeded
Cry (1989), und D. RADNER / M. RADNER: Animal Consciousness (1989)

ää G. PATZIG: Der wissenschaftliche Tierversuch unter ethischen Aspekten (1995), S.
1



Moralischer Status von Tieren 139

nicht; einige leiden wegen fehlender oder unterbrochener sozialer

Kontakte, andere nicht. Es ist aber - trotz aller Einfühlungsschwierig

keiten - möglich, die unterschiedlichen Formen des Leides gegenein

ander abzuwägen. Und ohne Zweifel ist denkbar, daß das Leid anderer

Wesen gleich oder größer sein kann als das von Menschen. Die Auffas

sung, menschliches und tierisches Leid seien nicht vergleichbar,

scheint nicht stichhaltig. Einem Menschen zu drohen, ihn mit einer

Nadel zu pieksen, verursacht diesem sicherlich weniger Leid, als ein

Elektroschock bei einer Katze verursacht. Dies wird kaum jemand be

streiten, und man wird intuitiv sagen, daß die Elektroschockbehand

lung des Tieres moralisch schärfer zu verurteilen ist als der (angedroh

te oder durchgeführte) Nadelstich beim Menschen. Viele der in der

Tierethik besprochenen Fälle (Massentierhaltung, Tiertransporte; ei

nige, aber nicht alle Tierversuche) scheinen diesem Beispiel zu glei

chen. Großes tierisches Leid stehen einem leichter zu bewertenden

Verzicht des Menschen (auf Fleischkonsum oder neue Pharmaproduk-

te) gegenüber.

3.Gilt der „milde Speziesmus"?

Mitunter wird die Auffassung vertreten, daß es nur bei einem solchen

Ungleichverhältnis möglich sei, tierisches Leid zu berücksichtigen.
Wir hätten hier eine Position, die ich mit James RACHELS „Milder Spe-

13
ziesmus" nenne. Der Milde Speziesmus vertritt statt des Erweiterten

Prinzips der Leidensvermeidung:

MS Das Leid von nicht-menschlichen Lebewesen sollte dann und nur

dann berücksichtigt werden, wenn durch eine Handlung den be

troffenen Menschen geringeres und gegenüber dem tierischen

Leid zu vernachlässigendes Leid zugefügt wird.

Diese Position kommt unseren moralischen Intuitionen entgegen.

Denn die Anwendung des Erweiterten Prinzips der Leidensvermei

dung könnte zu kontraintuitiven Folgerungen führen. CARRUTHERS
14

demonstriert dies an einem Beispiel. In einem Schloß werden ein

Mensch und mehrere Tiere gefangengehalten. Sie werden alle glei

chermaßen von ihrem grausamen Herrn, Saul, gequält. Per Zufall hat

eine Gruppe tugendhafter Menschen Videobänder erhalten, die

genauestens über die Lage des Schlosses und die Lage der in ihm Dar-

13 J. RACHELS: Created from Animals, S. 182
14 P. CARRUTHERS: The Animals Issue, S. 67 - 72
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benden informieren. Die Gruppe faßt einen gewagten Plan, aber auch

durch diesen kann die Gruppe nur einen einzigen Schloßbewohner

befreien. Die Gruppe kann also entweder den Menschen oder eines

der Tiere mit in die Freiheit nehmen. Das Leid des Menschen ent

spricht genau dem Leid der im Schloß gefangenen Tiere. Das heißt:

die Ängste des Menschen vor der unperiodisch wiederholten Qual
und seine Sorge um die eigene Zukunft werden dadurch ausgegli
chen, daß die Tiere öfter und mit größerer Härte gefoltert werden.

Nimmt man EPL, müßte es in diesem Fall moralisch gleich gut sein,

ob man den Mensch oder eines der Tiere befreit. Wen sie retten soll

ten, kann das Rettungsteam also nur durch irgendein Zufallssystem

entscheiden, sie können es beispielsweise auswürfeln. Dies ist aber, so

CARRUTHERS, nicht intuitiv einsichtig. Er folgert, tierisches Leid
kann nicht gegen gleiches menschliches Leid abgewogen werden.

Aber so einfach ist die Sachlage nicht. Unser moralisches Handeln

gegenüber Menschen richtet sich ja nicht nur nach dem Prinzip der

Leidensvermeidung. Es gibt andere moralische Verpflichtungen gegen
über Menschen. Nehmen wir den Fall, ich schulde mein eigenes Leben

dem eingekerkerten Menschen. Dann wäre es wohl nicht gerechtfer
tigt, eines der Tiere zu retten. Und was wäre, wenn der Mensch in
Sauls Festung mein eigener Vater (oder meine Tochter) wäre? Zwar be
steht vom Standpunkt der Moralbegründung aus kein Unterschied, ob
ein Mensch mit mir verwandt ist oder ob er meiner Gesellschaft an

gehört. Auf einer niedrigeren Stufe der Moral, in der es nicht um Be
gründungen, sondern um das tagtägliche Entscheiden geht, können
solche Gesichtspunkte aber sehr wohl eine Rolle spielen. Auf der Ent
scheidungsebene ist es ratsam, auf den Handelnden bezogene Ge
sichtspunkte zu berücksichtigen.

Doch dieser Gedankengang, der unseren Intuitionen entgegen

kommt, hat wiederum kontraintuitive Implikationen. Was wäre,
wenn der Gefangene ein Fremder wäre, es sich aber auf der anderen
Seite um jene Katze handelte, mit der ich seit mehreren Jahren Haus
und Freuden teile? Es scheint, dann gäbe es Gründe für den Handeln

den, nicht den Menschen, sondern die Katze zu retten. (Wohlweislich:

Die im Schloß gefangenen Wesen leiden, sie sind aber nicht in Lebens
gefahr. Wenn es um die Tötung ginge, müßte die Situation anders be
urteilt werden.) Natürlich könnte man mit dieser kontraintuitiven
Einsicht leben. Moralische Intuitionen sind schließlich keine unver-
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rückbaren Wahrheiten. Aber vielleicht gibt es noch eine andere Mög

lichkeit:

Würde nicht nur die Vermeidung von Leid zählen, sondern wäre es

auch moralisch richtig, das Wohlergehen aller von einer Handlung be

troffenen (menschlichen und nicht-menschlichen) Wesen zu erhöhen,

könnte man folgende Überlegung anstellen: Zwar läßt sich das Aus
maß des Leides von Menschen mit dem von Tieren vergleichen, aber

vielleicht nicht deren Wohlergehen. Der Mensch hat durch seine Ver

nunftfähigkeit ganz andere Möglichkeiten, Freude und Glück zu erle

ben als die meisten Tiere. Sagen wir also: Wenn ich den Menschen be

freie, wird dieser seine Freiheit in einem Ausmaß genießen, zu dem

keines der gefangenen Tiere fähig wäre. Diese mögliche Überlegung
führt nicht zwingend zum Erfolg. Man könnte das Beispiel ja insoweit

abändern, daß der zu befreiende Mensch sehr alt ist und nur noch we

nige Tage zu leben hätte; eines der zu befreienden Tiere, eine Schild
kröte, aber noch ein jahrhundertlanges Leben vor sich hat. Selbst

dann ist es aber nicht zwingend der Fall, daß das künftige Wohlerge

hen der Schildkröte dasjenige des Menschen überwiegt. Möglicher

weise kann man Glück nicht einfach quantitativ summieren, sondern

muß qualitative Sprünge berücksichtigen. Es könnte besser sein, fünf

Jahre lang ein abwechslungsreiches, aufregendes Leben zu führen, als
einhundert Jahre lang das Fernsehprogramm anzuschauen. Die Ein

führung eines positiv utilitaristischen Prinzips könnte also durchaus

dazu führen, daß man den Menschen und nicht eines der anderen Tie

re retten sollte. Geht man nur von dem negativ-utilitaristischen Prin

zip der Leidensvermeidung aus, sieht die Sachlage anders aus.

Schließlich wurde das Beispiel bewußt so rekonstruiert, daß der

Mensch und die Tiere gleich leiden.

III. RECHTE VON TIEREN

1. Gibt es ein Anspruchsrecht auf Leidensvermeidung?

Folgt aus unseren bisherigen Überlegungen, daß nicht-menschlichen
Tieren moralische Rechte zukommen? Der Begriff der „moralischen

Rechte" ist explikationsbedürftig. Man muß insbesondere Freiheits-
15

und Anspruchsrechte unterscheiden. Freiheitsrechte berechtigen

15 Erlaubnisrechle lasse ich hier außer acht. Vgl. zu den Unterscheidungen und einer
sorgfältigen Analyse dieses Sachverhalts: D. BIRNBACHER: Juridische Rechte für nicht
menschliche Naturwesen? (1993)
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Rechtsträger dazu, etwas ungestört tun zu können. Voraussetzung für
die Zuschreibung von Freiheitsrechten ist somit, daß eine Person zu

Handlungen (d. h. zur bewußten Wahl von Handlungsoptionen) fähig
ist. Mit Ausnahme einiger weniger Spezies (der Menschenaffen),

scheint diese Bedingung bei keinem nicht-menschlichen Lebewesen

erfüllt. Das Prinzip der Leidensvermeidung kann aber sowieso kein

Freiheitsrecht begründen, sondern allenfalls ein Anspruchsrecht. Ein

moralisches Anspruchsrecht liegt unter folgenden Bedingungen vor^^:
X hat ein moralisches Anspruchsrecht gdw.

1. X hat ein Interesse daran, daß ihm a nicht zugefügt wird.

2. Es ist nicht zulässig, daß eine andere Person y x auf diese Weise a

behandelt.

3. Es ist für x moralisch zulässig, sein Recht gegenüber y geltend zu

machen.

4. Eine dritte Person z ist moralisch dazu verpflichtet, y dazu zu bewe

gen, X nicht a zuzufügen, wenn y es nicht freiwillig tun will.

Sicherlich haben wir in diesem Sinne ein moralisches Recht darauf,

nicht von anderen Leid zugefügt zu bekommen. Nehmen wir z. B.

1. Bobby Brown hat ein Interesse daran, kein Leid zugefügt zu bekom
men.

2. Es ist nicht moralisch zulässig, daß Mrs. Smith Bobby Brown Leid

zufügt.

3. Es ist moralisch zulässig, daß Bobby Brown sein Recht auf Leidens

vermeidung einklagt.

4. Eine dritte Person ist moralisch verpflichtet, Mrs. Smith davon

abzuhalten, Bobby Brown Leid zuzufügen.
Punkt 3 mag in diesem Zusammenhang verwirren. Schließlich ha

ben weder Kleinkinder noch komatöse Patienten die Möglichkeit,

selbst moralische Rechte geltend zu machen. Aber dieser Umstand,

daß man Rechte selbst einfordern kann, ist keine notwendige Bedin

gung für die Zubilligting moralischer Rechte. Entscheidend ist nur,
daß es, ist man dazu in der Lage, moralisch zulässig ist, ein Recht ein

zufordern.

Entgegen oft gehörter Auffassung gibt es keine absoluten Rechte. Alle
moralischen Anspruchsrechte gelten nur prima fade. Moralische An
spruchsrechte legen zwar fest, daß bestimmte Interessen so geschützt
werden, daß sie nicht gegen Interessen anderer ausgehandelt werden

16 Vgl. hierzu: J. RACHELS: Created from Animals, S. 207
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können. Es wäre so für eine Person z (bzw. eine Gruppe von Personen

oder den Staat) selbst dann falsch, einem moralischen Recht von x zu
widerzuhandeln, wenn es im allgemeinen Interesse wäre, dies zu tun.

Es ist aber möglich, daß moralische Rechte von gleich oder gar schwe
rer wiegenden Rechten anderer überwogen werden. Das Recht, kein
Leid zugefügt zu bekommen, ist sicherlich schwächer als das Recht auf
Leben. Folgt daraus, daß Tiere, da ihr Leiden dem menschlichen Leid
gleicht, auch genauso wie Menschen das moralische Recht haben, kein

17

Leid zugefügt zu bekommen? Ich meine, ja.

2. Schwächen Tierrechte die Rechte von Menschen?

Gegen diese Überlegungen könnte vielleicht der Einwand erhoben
werden, durch diese Ausdehnung der möglichen Träger moralischer

Rechte käme es vielleicht zu einer Schwächung der geltenden Moral,

vielleicht würden wir (a) wichtigere Pflichten gegenüber unseren Mit

menschen vernachlässigen, oder es könnte gar (b) zu einer Ausdün

nung der Menschenrechte kommen.

a) Pflichten gegenüber Mitmenschen

Viele meinen, es sei angebrachter, zunächst den Menschen (und nicht

den Tieren) zu helfen. In menschlichen Gesellschaften finden wir

schließlich auch heute Folter, Hunger und Ungerechtigkeit. Haben wir

nicht eine weit größere Verpflichtung, solche Mißstände zu beseitigen,

als eine Pflicht, das Leid der Tiere zu mildern. Tierschutz sei doch z. B.

eine weit geringere moralische Pflicht als Entwicklungshilfe. Viel

leicht ist es so. Denn möglicherweise überwieget das Leid der Men

schen in der Dritten Welt das Leid der Tiere. Aber die Frage, was unse

re größte Pflicht ist, scheint keine adäquate Frage. Mit der Überle
gung, es könne ja noch irgendwo eine größere Verpflichtung geben,
kann man jede Handlungs- und Hilfsbereitschaft lähmen. Es geht

nicht um ein Entweder-Oder. Wir haben in beiden Fällen eine morali

sche Pflicht, etwas zu verändern. Das Leid der Haus- und Nutztiere in

den Gesellschaften der Ersten Welt könnte man mit einem relativ ge

ringen Einsatz beenden. Warum sollte man es nicht tun?

17 Ob man dieses moralische Recht auch zum juridischen Recht machen sollte, ist ei
ne andere Frage, auf die ich hier nicht eingehen werde.
18 Vgl. M. MIDGLEY: Towards a More Human View of the Beasts? (1992), S. 35 f.
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h) Ausdünnung der Menschenrechte

Die Zuschreibung von Rechten ist nach obigen Überlegungen mit dem
Besitz bestimmter Eigenschaften verbunden: der Empfindungsfähig

keit (bei bestimmten Anspruchsrechten), der Handlungsfähigkeit (bei

Freiheitsrechten) und, wie sich zeigen wird, des Selbstbewußtseins

und der Zukunftsorientierung beim Recht auf Leben. Verlieren dann

aber nicht einige menschliche Wesen ihre moralischen Rechte? Wird

nicht unklar, wer Rechte hat und wer nicht? Diesem Einwand muß in

zwei Schritten entgegnet werden:

1) Moralische Rechte sollten zweifelsfrei und unmittelbar anwend

bar sein. Gibt es moralische Rechte, erwachsen daraus für andere un

mittelbar moralische Pflichten. Moralische Rechte gehören - nimmt

man einen zweistufigen Konsequentialismus, wie ihn J. St. MILL oder

R. M. HARE vertreten - auf die Anwendungs- und nicht auf die Be

gründungsebene. Dies bedeutet auch, daß die Zuweisung von Rechten

eindeutig sein sollte. Es widerspreche der Natur moralischer Rechte,

wenn es in jedem Einzelfall zunächst eines Intelligenz- oder Eigen

schaftsnachweises bedürfte, bevor man einem Individuum morali

sche Rechte zuweist. Es ist also (pragmatisch und auch moralisch) ge

boten, die Klasse der Rechtsträger eindeutig festzulegen. Ob man alle,

alle geborenen oder alle erwachsenen Angehörigen einer Spezies als

Träger moralischer Rechte anerkennen sollte, ist eine andere Frage.
Slippery Slope-Argumente sprechen hier dafür, zumindest alle Gebo

renen als Rechtsträger anzuerkennen.

2) Eine Ausdehnung moralischer Rechte auf bestimmte andere Spe

zies, ist dann genausowenig (oder in genau dem Sinne) eine Ausdün

nung der „universalen Menschenrechte", wie die Ausdehnung der
Menschenrechte auf Sklaven und Frauen eine Ausdünnung bestehen

der Rechte (der Freien bzw. der Männer) war. In das moralische An

spruchsrecht, nicht zu leiden, sind so alle (geborenen) Angehörigen je

ner Spezies einzubeziehen, deren durchschnittliche erwachsene An

gehörige leidens- (sprich: bewußtseins)fähig sind.

Selbst wenn man Selbstbewußtsein für das Vorhandensein von Lei

den voraussetzt, müßte man für eine Ausdehnung moralischer Rechte

eintreten: Wir haben gute Gründe für die Annahme, daß die großen

Menschenaffen (also beide Schimpansenarten, Gorilla und Drang
Utan) Selbstbewußtsein und zukunftsbezogene Wünsche besitzen. So

scheint es geboten, zumindest diesen Spezies moralische Rechte zuzu-
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19
billigen. Ob und in tvelchem Maße die Angehörigen dieser Spezies

auch Träger von Freiheitsrechten sein können, ist eine andere Frage.

Auch wenn die großen Affen in der Lage sind, Handlungen durchzu

führen, entsprechen ihre kognitiven Fähigkeiten doch eher denen von

Kleinkindern - also von Menschen, denen wir die Freiheitsrechte

ebenfalls nur in begrenztem Maße zusprechen. Aber genauso wie wir

bei Kleinkindern sicher sind, müssen wir auch den Menschenaffen,

wie sich zeigen wird, ein Recht auf Leben zusprechen.

IV. DARF MAN TIERE TÖTEN?

1. Haben Tiere ein Recht auf Leben?

20
Haben Tiere ein Recht auf Lehen? Eines der wichtigsten Argumente,

das für ein solches Lebensrecht vorgebracht wird, bezieht sich auf das

Wohlergehen, das Tieren durch die Tötung vorenthalten wdrd. Tötet

man Tiere, nimmt man ihnen die Möglichkeit künftigen Wohlerge

hens (die Möglichkeit zur Fortpflanzung und Aufzucht von Nachkom

men, dem Ausleben bestimmter Triebe und Dispositionen etc). Wenn

man diese Position einnimmt, muß man auch mögliche Konsequen

zen dieser Position akzeptieren.

Zum einen muß man dann auch strikt gegen Abtreibung und die Tö
tung von Embryonen eintreten. Denn auch hier nimmt man Lebewe

sen späteres Glück. Man müßte letztlich eine Gebärpflicht fordern; ja,
die Tötung eines befruchteten Embryos wäre moralisch stärker zu ver

urteilen als die Tötung eines Jugendlichen. Denn der Fötus hat ja cete-

ris paribus größeres Glück vor sich als der Jugendliche.

Zum anderen muß man, nimmt man das Gleichheitsprinzip ernst,

das künftige Wohlergehen der Tiere gleichermaßen gewichten wie das

von Menschen. Dann kommt man in Fällen wie dem folgenden in

Schwierigkeiten: Der Kreuzer Mignotte sinkt in einem Taifun. Auf dem

Rettungsboot der Mignotte ist Platz, Proviant und Wasser für vier. Aber

den Schiffbruch der Mignotte haben fünf überlebt, vier Menschen und
21

ein Hund. Sagen wir, letzterer wäre ein mittelgroßer Bernhardiner,
der genausoviel Platz, Wasser und Proviant braucht wie ein Mensch.

19 Vgl. hierzu den eindrucksvollen Band: P. CAVALIERI / P. SINGER (Hg.): The Great
Ape Project (1993)
20 Vgl. in diesem Zusammenhang allg.: K. P. RIPPE: Darf man Versuchstiere töten?

(1993)
21 Vgl.T. REGAN: The Gase for Animal Rights (1983), S. 324
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19 Vgl. hierzu den eindrucksvollen Band: P. CAVALIERI / P. SINGER (Hg.): The Great
Ape Project (1993)

20 Vgl. in diesem Zusammenhang allg.: K. P. RIPPE: Darf man Versuchstiere töten?
(1995)

21 Vgl.T. REGAN: T'he Case for Animal Rights (1985), S. 324
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Einer der Passagiere - der Bernhardiner oder einer der Menschen -

muß auf dem sinkenden Kreuzer bleiben und sterben. Ist es nicht ein

deutig im Sinne unserer Intuitionen, daß der Bernbardiner auf der

MignoUe zurückgelassen wird? Unsere Intuitionen sprechen dafür, Tie
ren ein Lebensrecht zuzusprechen, aber eines, das im Zweifelsfalle

vom Lebensrecht von Menschen übertrumpft wird. Menschen schei
nen durch den Tod ceteris paribus mehr zu verlieren als Tiere. Wieso?

James RACHELS sucht diesem Gedanken Rechnung zu tragen, wenn
er sagt, daß man Lebewesen dann nicht töten dürfte, wenn sie, statt
bloß (biologisch) am Leben zu sein, (biographisch) ein Leben föhren.
Ein Leben führen, heißt, Beziehungen zu Menschen und Tieren zu
pflegen, einen Beruf auszuüben, Pläne zu hegen, Hobbys nachzuge
hen.

Es gibt zukunftsbezogene Wünsche, die durch den Tod verletzt wer

den. Ohne Zweifel gibt es auch einige nicht-menschliche Wesen, für
die diese Bedingung gilt (insbesondere die Menschenaffen). Aber es ist

unwahrscheinlich, daß Bernhardiner im oben genannten Sinne ein

Leben führen. Wenn wir also den Bernhardiner an Bord der Mignotte

zurücklassen, liegt dies daran, daß beim Tode eines der Menschen

mehr verloren gehen würde als im Falle des Bernhardiners. Ein Recht

auf Leben sollte man nur den Mitgliedern jener Spezies zusprechen,

deren durchschnittliche erwachsene Angehörige Selbstbewußtsein und

zukunftsbezogene Wünsche haben. Nach unserem jetzigen Wissen

stand sollte man es also Menschen und Menschenaffen zubilligen.

2. Soll man vegetarisch leben?

Es scheint, daß sich - für die meisten Tiere - kein Lebensrecht begrün
den läßt. Heißt dies auch, daß es keinen ethischen Grund gibt, eine ve-

25
getarische Lebensweise anzunehmen? Vegetarische Lebensweise be

deutet dabei über den Verzicht auf Fleischverzehr hinaus, keine Pro

dukte zu gebrauchen, derentwegen Tiere Leid zugefügt bekommen
oder getötet werden. (Leder, Elfenbein, Moschus, Lebertran usw.) Eine
direkte Verbindung zwischen Tötungsverbot und Gebot zur vegetari
schen Lebensweise ist nicht gegeben. Selbst wenn man davon ausgin
ge, man könnte ein Tötungsverbot für nicht-selbstbewußte Tiere be-

22 Vgl. J. RACHELS: Created from Animals, S. 197 - 209
23 So etwa: P. SINGER: Animal Llberation; J. Cl. WOLF: Tierethik (1992), und in sei
nem Eifer besonders hervorzuheben: H. F. KAPLAN: Leichenschmaus (1993). Für e
Diskussion des Vegetarismus vgl. R. G. FREY: Rights, Killing, and Suffering (1983)
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gründen, bleibt fraglich, ob man vegetarisch leben sollte. Was ist mit

dem Fleisch von Tieren, die eines „natürlichen Todes" - altersbedingt

oder durch einen Unfall - starben? Vegetarier könnten natürlich

darauf vertveisen, daß man auf diese Weise ab und zu tierische Pro

dukte verwenden, aber doch keine allgemeine karni- oder omnivore

Lebensart begründen könne. Für einen Vegetarismus sprechen - un

abhängig vom Tötungsargument - zwei Argumente.

a) Das Humanitäts-Argument

Die „Veredelung pflanzlicher Produkte" durch unsere Nutztiere ist

äußerst kostenintensiv. Der Nährwert des Fleisches entspricht nur ei

nem Bruchteil des vorherigen Nährwertes der Pflanzen. Deshalb neh-
24

men spätestens seit dem Buch von F. M. LAPPE viele an, daß es ange

sichts des Welthungers eine moralische Pflicht sei, auf diese Ver

schwendung von Resourcen zu verzichten. Würde sich jeder Mensch

rein auf vegetarischer Ebene ernähren, müßte kein Mensch hungern.

So eindringlich diese Überlegung ist, sollte zweierlei bedacht werden.
Der Welthunger ist (a) nicht allein die Folge einer zu kleinen landwirt
schaftlichen Weltproduktion, sondern auch, ja zuallererst, ein Vertei
lungsproblem. Und ginge es (b) nur um die Produktion an Nahrung,
könnte man ja noch auf anderem Wege die Weltlage verbessern. War
um reservieren wir einen Großteil der besten Böden und der besten

Lagen für solche Luxusprodukte wie Weintrauben, Hopfen und Malz,
Kaffee oder Tee? Beschränkten wir uns auf den Anbau der Grundnah

rungsmittel (etwa Weizen, Roggen, Gerste, Reis, Mais), wir könnten
Menschen und Nutztiere gleichermaßen ernähren.

b) Das „Tierfabrih"-Argument

Die heute gebräuchliche Form der Massentierhaltung verursacht vie

len Tieren großes Leid. Solange wir die heutigen „Tierfabriken" ha

ben, kann die omnivore Lebensweise wegen EPL nicht vertreten wer

den. Aber das Argument überzeugt nur dann, wenn Tiere in dem

Maße leiden, daß es besser wäre, wenn sie nicht geboren worden wä

ren. Denn sobald das Leben der Tiere positiv bewertet wird, greift das
Ersetzbarkeitsargument. Wenn wir Tiere wegen des Fleisches töten, hört

zwar ein positiv zu bewertendes Leben auf; wegen unseres Fleischkon

sums werden aber andererseits neue Tiere geboren, die ebenfalls ein

24 F. M. LAPPfi: Diet for a Small Planet (1975)
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positiv zu bewertendes Leben haben. Auch P. SINGER räumt ein, daß

das Töten eines nicht-selbstbewußten Tieres moralisch nicht falsch ist,

wenn es ihm (a) im Leben gut erging, es (b) schmerzlos getötet wird
und es (c) durch ein anderes Tier ersetzt wird, welches ansonsten

nicht gelebt hätte und dem es ebenfalls im Leben gut ergeht.^^ Gegen
das Ersetzbarkeitsargument wendet Jean Claude WOLF ein, daß man

hier fälschlicherweise von Glückseinheiten spräche, die losgelöst von
Individuen bestünden. Dies sei aber falsch. Es gebe nur jeweils indi-

viduiertes Glück. Damit wäre es unmöglich, das Glück eines lebenden

Individuums mit dem Glück eines Wesens zu verrechnen, das noch

nicht geboren ist. Dieses Argument überzeugt jedoch nicht. Wenn

man das Glück und das Leiden möglicher Lebewesen ausklammert, fal

len künftige Generationen schließlich ebenfalls aus dem Bereich der

Moral heraus.

Das Tierfabrik-Argument gilt nur für die intensive Käfighaltung von

Hühnern oder für einige Kälber- und Schweinemastbetriebe. Aber sie

gilt mit Sicherheit nicht für alle Formen heutiger Landwirtschaft. Es

gibt schließlich weiterhin die traditionelle Tierhaltung und alternati
ve Formen von Landwirtschaft. In beiden Fällen ist für das Wohlerge
hen der Nutztiere gesorgt. Zwar werden auch diese Tiere geschlachtet;
aber bisher ist kein wirklich überzeugendes Argument vorgebracht

worden, das die Tötung von nicht-selbstbewußten Tieren prinzipiell

verbietet. Dies ist sicherlich kein Argument, das ungezähmten Fleisch

genuß rechtfertigt. Im Gegenteil. Schon wegen der negativen Ausnah

men ist eine Reform der landwirtschaftlichen Praxis dringend gebo

ten. Die Frage ist nur, ob die Wahl der vegetarischen Lebensweise der

beste Weg ist, zu einer Veränderung beizutragen. Ist nicht der soge
nannte ethische Konsum, der Kauf teureren Fleisches aus traditionel

ler oder alternativer Tierhaltung, der bessere Weg? Mir scheint es so.
Es gibt gute Gründe, die für einen selektiven und stark gemäßigten
Fleischkonsum sprechen. Aber keinen, der einen gänzlichen Verzicht
begründen kann.

V. EINE FÜRSORGEPFLICHT FÜR TIERE?

Erwächst aus den bisher vorgebrachten Überlegungen auch eine Für-
sorgepßicht für Tiere? Sollten wir Hilfsprogramme für Tiere in Trok-

25 P. SINGER: Practical Ethics (1993), S. 133

26 J. Cl. WOLF: Töten von Tieren? (1993)
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kengebieten organisieren oder Rettungsaktionen für Lachse, die ei

nem Orca-Rudel entgegenschwimmen? Intuitiv würden dies die mei

sten verneinen. Aber genauso gibt es eine starke Intuition, daß es mo

ralische Pflicht sei, für das Wohlergehen der eigenen Haustiere zu sor

gen.

1. Gibt es eine Fürsorgepflicht für Haustiere?

Betrachten wir ein Beispiel: Herr H. hat einen Kater, Captain Hook,

der seit einiger Zeit ein Auge vorloren hat. In einem neuerlichen

großen Katerduell hat Captain Hook den kürzeren gezogen und eine
schwere Fleischwunde an der linken Tatze. Greift sein Besitzer nicht

ein, würde die Wunde vereitern, der Verlust der Tatze drohte. Ein

Nachbar redet Herrn H. zu, er solle das Tier sich selbst überlassen, um

die Kosten für den Tierarzt einzusparen. Die wenigsten würden dem

Nachbarn wohl zustimmen. Warum? Wir leben in einer "mixed Com

munity" mit Tieren und haben deshalb besondere Pflichten diesen ge

genüber.

Steht dies aber nicht im Widerspruch zum Ersetzbarkeitsargument?

Warum schläfert Herr H. den verletzten Captain Hook nicht einfach

ein, um ihn durch einen jungen, gesunden Kater zu ersetzen? Auf der

Begründungsebene ließe sich nichts gegen diesen Austausch einwen

den. Auf der Entscheidungsebene ist es aber, wie oben ausgeführt,

sinnvoll, auf den Handelnden bezogene Kriterien einzubeziehen. Es

wäre unmöglich, soziale Beziehungen zu tierischen Hausgefährten zu

entwickeln, wenn wir diese aus dem geringsten Anlaß heraus töten

und durch neue Tiere ersetzen wdirden. Aber gerade diese sozialen Be

ziehungen sind Sinn und Zweck der Haltung von Haustieren. Auf der

Entscheidungsebene bestehen also - wie auch unsere Intuitionen sa

gen - besondere Verpflichtungen gegenüber unseren tierischen Haus

genossen.

2. Gibt es eine Fürsorgepflicht für freilebende Tiere?

Aber gilt dies nur für Haustiere? Betrachten wir jene Tiere, die jenseits

unserer Kultur leben. Sollen wir das Leid freilebender Tiere lindern?

Muß der Mensch etwa eingreifen, wenn ein Gepard kein Revier er

warb und er deshalb an verschiedensten Mängel- und Stresserkran-

27 Vgl. M. MIDGLEY: Animals and Why They Malter (1983)
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kungen leidet? Dies würden die meisten wohl entschieden verneinen.

Dieses intuitive Urteil ist aber noch begründungsbedürftig. Man

könnte vielleicht darauf verweisen, daß unser Handeln nicht-abschätz-

bare Folgen hätte. Wir können nichts tun, um das Leid der Wildtiere

zu verringern, weil jeder Eingriff in die „Natur" nicht absehbare, ne-
28

gative Folgen für Menschen und andere Tiere haben könnte. Neh

men wir den Geparden: Wenn Lebewesen, welche ansonsten keinen

Fortpflanzungerfolg hätten, durch das menschliche Eingreifen in der

Population blieben und sich fortpflanzen könnten, hätte dies für die

jetzigen und künftigen Angehörigen der Population insgesamt negati
ve Folgen. Man könnte vielleicht einwenden, dann sollte man diese

Tiere nicht nur füttern, sondern auch kastrieren (bzw. sterilisieren).

Aber auch wenn dies möglich wäre, wie soll man die Folgen berück

sichtigen, welche das Beuteverhalten dieses Geparden hätte? Leid und

Sterben können nicht beseitigt werden.

Diese Überlegung hat Auswirkungen auf die Anwendung des Erwei

terten Prinzips der Leidensvermeidung. Zwei Möglichkeiten beste

hen. Entweder bemüht man sich, alle Maßnahmen der Leidensver

meidung bei freilebenden Tieren unter Berücksichtigung aller ökolo

gischen Faktoren vorzunehmen, Oder man beschränkt sich bei An
wendung von EPL auf die einzelnen Nutz- und Kulturtiere. Pragma

tisch ist es wohl sinnvoll, sich für den zweiten Weg zu entscheiden.

Zwei Einwände sind möglich.

a) Verletzung durch menschliche Schuld

Besteht eine Fürsorgepflicht nicht zumindest in jenen Fällen, wo ein

Tier durch menschliche Schuld verletzt wurde? Bei dem vom Jäger ange
schossene Wanderfalken, dem vom Auto verletzten Reh, beim ölver-

schmutzten Seevogel würden wir intuitiv wohl zustimmen. Aber diese

Einstellung führt in moralische Dilemmata. In einer Kulturlandschaft

wie der mitteleuropäischen läßt sich nur schwer trennen zwischen na-

tur- und kulturbedingtem Geschehen. Die an einem Hochspannungs

mast zugezogene Wunde ist auch indirekt durch Menschen verschul
det worden. Für das Seehundsterben vor deutschen Küsten war der

Mensch wohl ebenfalls auf solche indirekte Art verantwortlich, da

durch die Überdüngung der Nordsee Schadstoffe in der Nahrungsket-

28 So lautet auch SINGERs Antwort auf die Frage, warum es nicht moralische Pflicht
des Menschen wäre, alle karnivoren Säuger zu töten. Vgl. P. SINGER: Animal Liber-
ation, S. 215 f.
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könnte vielleicht darauf verweisen, daß unser Handeln nicht-abschätz-

bare Folgen hätte. Wir können nichts tun, um das Leid der Wildtiere

zu verringern, weil jeder Eingriff in die „Natur“ nicht absehbare, ne-

gative Folgen für Menschen und andere Tiere haben könnte.28 Neh—

men wir den Geparden: Wenn Lebewesen, welche ansonsten keinen

Fortpflanzungerfolg hätten, durch das menschliche Eingreifen in der
Population blieben und sich fortpflanzen könnten, hätte dies für die

jetzigen und künftigen Angehörigen der Population insgesamt negati-
ve Folgen. Man könnte vielleicht einwenden, dann sollte man diese

Tiere nicht nur füttern, sondern auch kastrieren (bzw. sterilisieren).

Aber auch wenn dies möglich wäre, wie soll man die Folgen berück—

sichtigen, welche das Beuteverhalten dieses Geparden hätte? Leid und

Sterben können nicht beseitigt werden.

Diese Überlegung hat Auswirkungen auf die Anwendung des Erwei-

terten Prinzips der Leidensvermeidung. Zwei Möglichkeiten beste—

hen. Entweder bemüht man sich, alle Maßnahmen der Leidensver-

meidung bei freilebenden Tieren unter Berücksichtigung aller ökolo—

gischen Faktoren vorzunehmen. Oder man beschränkt sich bei An-
wendung von EPL auf die einzelnen Nutz— und Kulturtiere. Pragma-

tisch ist es wohl sinnvoll, sich für den zweiten Weg zu entscheiden.

Zwei Einwände sind möglich.

a.) Verletzung durch menschliche Schuld

Besteht eine Fürsorgepflicht nicht zumindest in jenen Fällen, wo ein

Tier durch menschliche Schuld verletzt wurde? Bei dem vom Jäger ange-
schossene Wanderfalken, dem vom Auto verletzten Reh, beim ölver—

schmutzten Seevogel würden wir intuitiv wohl zustimmen. Aber diese

Einstellung führt in moralische Dilemmata. In einer Kulturlandschaft

wie der mitteleuropäischen läßt sich nur schwer trennen zwischen na-

ture und kulturbedingtem Geschehen. Die an einem Hochspannungs—

mast zugezogene Wunde ist auch indirekt durch Menschen verschul-

det worden. Für das Seehundsterben vor deutschen Küsten war der

Mensch wohl ebenfalls auf solche indirekte Art verantwortlich, da

durch die Überdüngung der Nordsee Schadstoffe in der Nahrungsket-

28 So lautet auch SINGERS Antwort auf die Frage, warum es nicht moralische Pflicht
des Menschen wäre, alle karnivoren Sänger zu töten. Vgl. P. SINGER: Animal Liber-
ation, S. 215 f.
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te weitergeleitet werden und sich an deren Spitze, dem Seehund, an
reichern. Bei genauerem Hinsehen ergäbe sich möglicherweise für al
le mitteleuropäischen Tiere eine Fürsorgepflicht. Man wäre dann aber
wieder bei jenen Eingriffen in ökologische Systeme, die oben ange
sprochen und als zu risikoreich zurückgewiesen wurden. Will man
solche Eingriffe vermeiden, muß man eine Fürsorgepflicht wohl auch

in den Fällen bestreiten, wo der Mensch direkt oder indirekt Verursa

cher des Leides eines Tieres ist. Es gibt keine moralische Pflicht, den

einzelnen ölverschmutzten Seevogel zu säubern, zu nähren und wie

der auszusetzen. Da nicht abzuschätzen ist, welche Folgen die Ausset

zung solch geschwächter Tiere für die Population hat, sollte eine sol-
29

ehe Hilfe sogar unterbleiben.

b) Fürsorge im Einzelfall

Die Gefahr ökologischer Folgeschäden mag bei Hilfsmaßnahmen im
großen Stil gegeben sein (wie das Hilfsprogramm für Orca-bedrohte
Lachse). Aber das bedeutet nicht, daß Eingriffe im Einzelfall moralisch

"SO

falsch sein müssen. Angelika KREBS nennt den Fall, daß ein Förster

ein schwerverletztes Reh findet. Sie meint, es wäre in diesem Fall mo

ralisch geboten, das Tier durch eine Spritze einzuschläfern. Ich stim

me ihr zu, daß diese Handlung aus EPL folgt. Selbst die Pflege des

Rehs wäre mit EPL zu vereinbaren, wenn das gesunde Tier wieder aus

gesetzt werden kann und in der Lage wäre, sein früheres Leben wie-
31

der aufzunehmen. Wäre es dann aber nicht auch geboten, den oben

erwähnten Geparden zu töten? Ja. Zumindest, es wäre geboten, wenn

die Tötung keine Auswirkungen auf andere Tiere hätte. Aber sind wir

damit nicht auf einer schiefen Ebene, wo wir für immer mehr Eutha

nasietötungen eintreten müssen, wir die Pflicht hätten, alle kranken

und sterbenden Tiere von ihrem Leid zu erlösen? Mir scheint daher

weiterhin ratsam, sich bei der Anwendung von EPL auf Nutz- und

Haustiere zu beschränken. In Einzelfällen (wie dem verletzten Reh)

mag eine Fürsorgehandlung nicht moralisch falsch sein; aber es ist

29 Daraus folgt jedoch keineswegs, daß es moralisch falsch wäre, Pflegestalionen für
Wildtiere zu errichten. Es wäre nicht angebracht, die moralische Motivation der Men
schen zu verletzen, welche Tiere hierherbringen. Pflegestationen haben eine pädagogi
sche Funktion. Diese würde jedoch nicht erreicht, wenn irrationale Wünsche erfüllt
werden. Es ist Unsinn, Tauben pflegen zu lassen, die durch Salmonellen andere Tiere
und deren Pfleger gefährden.
30 Vgl. A. KREBS: Haben wir moralische Pflichten gegenüber Tieren? (1993), 1007
31 Sollte das Reh nicht dazu in der Lage sein, sich selbst zu ernähren, spräche EPL da
gegen dafür, dem Tier das künftige Leid zu ersparen.
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nicht moralisch geboten, für das Wohlergehen freilebender Tiere zu

sorgen.

Ich bin mir bewußt, daß dies gegen starke Emotionen verstößt. Doch
Gefühle gehen bei unserem Umgang mit Tieren ohnehin oft eigen
tümliche Wege. Werden in einem Safari-Park oder in einem Zirkus

junge Bären für das Schlachthaus ausgesondert, weil sie das Publikum
nicht mehr ansprechen, ist die Welle der Entrüstung groß. Weit
größer und mächtiger als gegen Ungerechtigkeit in menschlichen Ge

sellschaften, als gegen die Schweinemast in unserer Nachbarschaft.

Tierethiker tun sich sicherlich einen Bärendienst, wenn sie sich vor

den Karren solcher parteiischer Mitleidswellen spannen lassen. Gera

de in der Tierethik kommt es darauf an, sich nicht von Gefühlen hin

reißen zu lassen. Ein weniger emotionaler und mehr rationaler Blick

in die Welt könnte manches Defizit in tierethischen Diskussionen be

seitigen.

Zusammenfassung

Mit Blick auf die neuere Diskussion

um die Tierethik wird der moralische

Status von Tieren diskutiert. Auch

wenn die Argumente für eine Zuwei
sung von Anspruchsrechten für Tiere
überzeugend sind, werden Grenzen de
ren Geltung aufgezeigt. Die Argumente
für ein absolutes Lebensrecht von Tia

ren und für eine Fürsorgepflicht ge
genüber (allen) Tieren werden zurück
gewiesen.

Ticrethik

Gleichheilsprinzip
Prinzip der Leidensvermeidung
Tiere / Moralische Rechte

Summary

In view of recent discussions on ani-

mal ethics the moral standing of ani-
mals ist debated. Although the argu-
ments in favour of moral claim rights
of animals are convincing, they are of
only limited validity. Arguments for an
absolute right to life of animals are re-
fused, as is the duty of man to extend
animal welfare to all animals.

Animal ethics

Equality principle
Principle of nonmaleficience
Animal Rights
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Das Volk und sein Gerichtshof
Eine Studie zum nationalsozialistischen Volksgerichtshof

1994. Etwa 110 Seiten. Ln DM 38.- ISBN 3-463-02644-6

Juristische Abhandlungert Band 23

Der nationalsozialistische Volksgerichtshof ist allein schon wegen der immens

großen Zahl seiner Todesurteile (ca. 5200) ein justizgeschichtliches Phänomen

von säkularer Bedeutung. 1994 jährt sich seine Gründung zum sechzigsten
Mal. Und fünfzig Jahre sind vergangen, seit dieses Gericht Rache an den
Beteiligten des Attentats auf Hitler übte. Das Wissen über den Volksgerichts
hof ist aber immer noch lückenhaft. Nur Ausschnitte seiner Verfahrenspraxis
sind bekannt. Die Studie überwindet Wahrnehmungsschranken, indem sie
Methoden empirischer Sozialforschung nutzt. Sie beruht auf einer Erhebung
aller erhalten gebliebenen Akten, die Verfahren des Volksgerichtshofs doku
mentieren. Dadurch ist es erstmals möglich, quantitativ verläßliche Angaben
über die von der Volksgerichtshofsjustiz Betroffenen, z. B. über deren Natio
nalität und Zugehörigkeit zu Widerstandsgruppen, aber auch über die Beteili
gung der Gesellschaft an dieser Justiz zu machen. Die Ergebnisse nötigen zu
einer Überprüfung gängiger Vorstellungen. Die vom Volksgerichtshof ausge
übte brutale Strafgewalt hing nicht allem von der politischen Machtspitze ab,
sondern ruhte auf einer breiten Grundlage.
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Der nationalsozialistische Volksgerichtshof ist allein schon wegen der immens
großen Zahl seiner Todesurteile (ca. 5200) ein justizgeschichtliches Phänomen
von säkularer Bedeutung. 1994 jährt sich seine Gründung zum sechzigsten
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DIMENSIONEN DES VERANTWORTUNGSBEGRIFFES IN

DER TECHNOLOGIE-ZIVILISATION

Bernhard Irrgang, Dr. phil., Dr. theol., geboren 1953, verheiratet, 2 Kinder.
Prof. für Technikphilosophie an der TU Dresden. Lehrbeauftragter für Ethik
der Biotechnologie an der Fakultät für Pharmazie und Biochemie der LMU
München. Mitherausgeber der Zeitschrift „Forum für Interdisziplinäre For
schung". Studium der Fächer Philosophie, kath. Theologie, Germanistik und
Indologie in Würzburg, Philosophie und Theologie auch in Passau und Mün
chen. Erstes Staatsexamen Lehramt Gymnasien 1979, Arbeit an der Bi-
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Moderne Technologie wird nicht mehr wie in früheren Jahren automa
tisch mit Fortschritt und Nutzen in Verbindung gebracht, sondern als

Mitverursacher der ökologischen Krise gesehen. Die Technologiege
sellschaft mit ihrer Apparatemedizin, ihrer industriellen Landwirt

schaft sowie ihren Energieerzeugungs-, Militär- und Informationstech

nologien hat eine innere Dynamik entwickelt, die für viele Menschen

kaum noch akzeptabel erscheint. Dieses generelle Unbehagen an der
zukünftigen Entwicklung unserer Gesellschaft wird genährt durch ei

ne fehlende, mangelhafte oder verspätete Diskussion um Gestaltungs
möglichkeiten von Technologie. Deutlicher als bislang tritt in der Kerner-

nergie-Technologie, in der Informationstechnologie und in der mo

dernen Biotechnologie die Verknüpfung von Wissenschaft und Tech

nologie zutage, welche eine Ethik technologisierter Wissenschaft und
industriell technologischer Innovation erforderlich macht, die bislang
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Die Produktion wissenschaftlichen Wissens und technischer Innova

tion ist zur zentralen Antriebskraft der Industriegesellschaft gewor

den/ Ihre Folgen für die Gesellschaft sind so gravierend, daß keine
Gesellschaftsanalyse daran vorbeikommt, ihren Denk- und Hand

lungsmethoden eine zentrale Rolle für das soziale Zusammenleben,

den ökonomischen und gesellschaftlichen Wandel und die Verände-
2

rung der Beziehung von Mensch und Natur zuzuweisen. Die neue

Verbindung von Wissenschaft und Technik bezeichnet eine integrati-

ve Struktur mit Systemcharakter, in der Staat, Wirtschaft und Wissen

schaft unter dem Leitbild technologischer Instrumentalität zusam

menwirken.^ Damit wird der sonst übliche Technologiebegriff, der
sich auf wissensbasierte Verfahrenskunde beschränkt, ausgeweitet

und zu einer System-Eigenschaft der Gesellschaft, die ihre materialen

Bedingungen und das Beziehungsgefüge von Natur und Mensch um
greift.^

1. Verantwortung in der Technologiezivilisation

Um Grundlage einer Ethik der Technologie-Gesellschaft werden zu kön
nen, muß das traditionell individualethisch gefaßte und am Gewis

sensbegriff orientierte Verantwortungs-Konzept neu durchdacht wer
den. Hans JONAS ist hier mit seiner Interpretation von Verantwor
tung als Verpflichtung zur Fürsorge wegweisend geworden. Die elterli
che und staatsmännische Fürsorge wird zur kosmischen Verantwor

tung erweitert und als Pflicht zur Existenz interpretiert."'' Verantwoj^-
tung als nicht-reziprokes Verhältnis ' erlaubt es, Natur in ethische Über
legungen einzubeziehen. Sie betont zudem die Dringlichkeit des zeitli
chen Aspekts, insbesondere der Zukunft.
Das traditionelle und einfachste Modell einer Kausal-, Schuld- oder

Haftungsverantwortung greift angesichts der Dynamik technologischer

Innovation zu kurz und muß durch das Konzept einer vorausschauen

den Verantwortung ergänzt werden. Zulumftsverantwortung verpflich
tet, erwünschte Folgen hervorzubringen und unerwünschte zu ver-

1 R. KREIBICH: Die Wissenschaflsgesellschafl (1986), S. 24
2 Ders., ebd., S. 714
3 H. HÜLSMANN; Die technologische Formation (1985), S. 10
4 Ders., ebd., S. 6 - 9
5 H. JONAS: Das Prinzip Verantwortung (1984), S. 186
6 Ders., ebd., S. 177
7 Ders., ebd., S. 224
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meiden. Zweitens aber muß individuelle Verantwortung im Sinne ei

ner Mit- und Gruppenverantwortung auch auf Gruppen ausgedehnt

werden.

Die Verbindung zwischen dem einzelnen Menschen und den

großen unpersönlichen Wirkungen der Technik, an der jeder einzelne
ursächlich doch so gering beteiligt ist, ist ethisch ein Problem. Daher

schlägt Hans LENK vor, jedem Mitverantwortung entsprechend seiner

strategischen Stellung im Wirkungs- und Handlungsmuster eines

Teams zuzuschreiben.^ Verantwortung hänge von der Eingriffsfähig-
9

keit und Zerstörungsmacht sowohl des Teams insgesamt wie von der

Stellung des einzelnen in dieser Gruppe ab.

a) Verantwortung

Verantwortung ist ein sozialer Zuschreibungsbegriff und damit ein In-

terpretationskonstrukt mit mindestens sechs Komponenten: „Verant-

wortungszuschreibung ist sowohl in der Selbstdeutung wie in der

Fremddeutung eine (aktive) Interpretation. Verantwortungsbegriffe

selbst sind zuschreibungsgebundene mehrstellige Relations- (Bezie-

hungs-) bzw. Strukturbegriffe, interpretations- und analysebedürftige

Schemata mit folgenden Elementen: jemand: Verantwortungssubjekt,

-träger (Personen, Korporationen) ist für: etwas (Handlungen, Hand
lungsfolgen, Zustände, Aufgaben usw.) gegenüber einem Adressaten

vor einer (Sanktions-, Urteils-) Instanz in bezug auf ein (präskriptives,

normatives) Kriterium im Rahmen eines Verantwortungs-, Handlungs

bereiches verantwortlich"

b) Mit Verantwortung

Eine unstrukturierte Masse oder Menschenmenge handelt nicht. Ih

nen kann Verantwortung im Gegensatz zu Institutionen oder Korpo

rationen nicht zugeschrieben werden, in denen aufgrund ihres Orga
nisationsprinzips Mitverursachung der Folgen und damit Mitverant

wortung entsteht. Mitverantwortung ist ein mißverständlicher Begriff.

Er bezeichnet eine Zuteilungsverantwortung und ist kommunikativ

pragmatischer Art. In sozialer Perspektive muß Verantwortlichkeit

8 H. LENK: Zwischen Wissenschaft und Ethik (1992), S. 182
9 Ders., ebd., S. 181

10 Ders., ebd., S. 81 f.
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auch institutionalisiert werden, um sich verwirklichen und durchset

zen zu können.

2. Individuelle oder kollektive Verantwortung

a) Kollektive Verantwortung

Auch für eine Sozialethik der Technik schlage ich eine handlungstheore
tische Interpretation vor, die an Matthias MARINGS Versuch, individu

elles und kollektives oder soziales Handeln aufeinander zu beziehen,

anknüpft. MARING unterscheidet nicht-korjjoratives Handeln wie das

Agieren in Massen oder strategisches Markthandeln von koirporativem

kollektivem Handeln. Korporation „(von lat. corpus, Körper) bezeich
net ein soziales Gebilde, das als Instrument sozialer Integration Ziele

verfolgt, die von dem Einzelnen oder dem kleinen Verband nicht reali

sierbar sind, also eine Organisationsform, die eine bestimmte Gruppe

von Individuen objektiv, meist aber subjektiv, in die Lage versetzt, ge-
12

meinsam effektiv zu handeln" . Häufig werden heute Berufsgruppen

korporativ aufgefaßt. Das gemeinsame effektive Handeln, ausgerichtet

an bestimmten Zielen, zeichnet dieses Verständnis sozialer Gebilde

aus, wobei nicht alle soziale Systeme unter diese Beschreibung fallen.
Korporationen sind nach Matthias MARING Unternehmen, Behörden,

Gewerkschaften und Verbände. Ihnen kommt Verantwortung nach

Art eines Handlungssubjektes zu. Menschenansammlungen ohne ge-
meinsame(s) Ziel / Ziele oder ohne innere Strukturierung sind nicht
korporativ. In der anonymen Masse trägt jedes einzelne Individuum

moralische Verantwortung für sein Handeln. Aber auch soziale Syste
me im Sinne Niklas LUHMANNs haben keine Intentionen und sind al

lein durch Selbsterhaltung charakterisiert. Ihnen kann daher morali

sche Verantwortung nicht zugeschrieben werden.

b) Individuelle Verantwortung

Das traditionelle Handlungsmodell, orientiert am Ursachenmodell des

linear-kausalen mechanischen Naturdenkens, umfaßt fünf Kompo
nenten:

1) ein vorgestelltes Handlungsziel,

11 M. MARING: Modelle korporativer Verantwortung (1989), 25
12 K. D. OSSWALD: Korporation, Korporativismus (1976), 1136
13 M. MARING: Modelle, S. 26; s. a. B. IRRGANG: Künstliche Intelligenz und Exner-

tensysteme (1992)
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2) die für die Erreichung des Handlungszieles verfügbaren Hand

lungsmittel,

3) die Fähigkeit zur Ausführung der Mittelhandlungen,

4) die Fähigkeit zur Kontrolle der Zieladäquatheit und
14

5) die Fähigkeit zur Ausführung der Kontrollhandlungen.

Drei dieser fünf Charakteristika sind durch das technolocjische Handeln

und den modernen Naturbegriff mit seiner Vorstellung vom determini

stischen oder gar nichtdeterministischen Chaos nicht mehr aufrecht

zuerhalten. Zudem werden Handelnde für Folgen moralisch verant

wortlich gemacht, obwohl sie

1) diese nicht allein verursacht haben,

2) diese nicht vorausgesehen haben und
15

3) diese gar nicht vorhersehen konnten.

Dies alles führe zu einer Flucht ins Institutionelle und zur Diffusion

von Handlungsverantwortung. Andererseits ist eine probabilistische

Ethik auf individualistischer Grundlage im Sinne einer Aufsummierung

aus Einzelwillen zum Scheitern verurteilt.

Angesichts der zunehmenden Undurchdringlichkeit technologi

schen Handelns darf dennoch nicht die Verantwortung vom Individu

um völlig abgeschoben werden. Technikverantwortung erstrecke sich

auch auf das, was man nicht weiß, und werde so zum Nichtwissens-
17

management. Zwar ist im technologischen Handeln das Handlungs

subjekt nicht mehr das Individuum. Doch daraus folgt nicht, daß die

ses deshalb aus der Verantwortung entlassen wäre. Vielmehr ergäbe

sich daraus für eine Ethik technologischen Handelns die zweistufige

Verpflichtung, Modelle und Verfahren für die Umsetzung, d. h. indivi

duelle Internalisierung von objektiven Haftbarkeitsstrukturen der in

stitutionellen Ebene in Verantwortbarkeitsstrukturen der individuel

len Ebene zu erarbeiten.'"

c) Ethik der Strukturen

Technikethik als Standesethos für Ingenieure ist daher heute um zwei

weitere Ebenen zu ergänzen. Neben Standesethos und Ingenieursethik

14 W. Ch. ZIMMERLI: Verantwortung in der Teclinik-Kultur (19;)1), N37

15 Oers., ebd., N37

It) G. ROPOHL: Ob man die Ambivakmzen de.s technischen Fortschritts mit einer
neuen Ethik meistern kann? (1991), S. (i8
17 W. Ch. ZIMMERLI: Verantwortung. N38; s. a. ders.: Prognosen als Orientierung.s-

hilfe (1990)

18 W. Ch. ZIMMERLI: Die Wiederkehr des Individuums (1991), 19
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ist eine Form von Technikethik als Ethik der Institutionen und Gruppen

unter besonderer Berücksichtigung von Fragen der Gerechtigkeit zu
konzipieren. Sie wird in dieser Ebene mit wirtschaftsethischen Frage
stellungen und den Problemen einer Unternehmenskultur verknüpft
sein müssen. Auf einer dritten Ebene schließlich hat Technikethik als

Ethik der Strukturen anzusetzen, die Rahmenbedingungen technologi
scher Innovation an ethischen Bewertungskriterien ausrichtet, ohne

den Innovation ermöglichenden Wettbewerb zu verhindern. Diese

kreist um Fragen der politischen Ethik.

Als ein Tableau möglicher Kriterien der Verantwortungszuschrei-
bung könnte man das in Tab. 1 abgebildete Schema vorschlagen.

Tab. 1: Kriterien der Verantwortungszuschreibungen

Verantwortung
moralische

Verantwortung,
Handlungsver
antwortung

soziale

Verantwortung,
Rollenverant

wortung

politische
Verantwortung,
rechtliche Ver

antwortung

wer Subjekt Unternehmen Institutionen

wofür vorhersehbare

Folgen einer
Handlung

Rollenerfüllung,
potentiell alle
Folgen einer Ent
scheidung

Aufgaben,
Zustände

in bezug auf ethische Regeln,
Kriterien,
Prinzipien

den ethischen

Diskurs (Standes
ethos)

den ethischen

Diskurs (Struktu
renethik)

wovor Gewissen Urteil der an

deren

Rechtssystem,
Gesetz, Gericht

gegenüber sich selbst anderen der Gesellschaft

im Rahmen von Teamarbeit Institutionen,
Unternehmen

Organisationen

retrospektiv Schuldverant

wortung, Haftung
rechtliche Verant

wortung, Haftung
politische Verant
wortung, Haftung

momentan sachgerechte
Entscheidung

Konsenserzielung Verfahrensge
rechtigkeit

prospektiv Vorsorgeverant
wortung

exakte Progno
stik

Wert- und Ziel

szenarien

Die klassische Verantwortungsethik umfaßte die erste Spalte, und zwar
die ersten sechs Positionen. Das traditionelle Standesethos beschränkte
sich auf die zweite Spalte, ebenfalls auf die ersten sechs Positionen
Über beide Ansätze hinaus ist angesichts der umfassenden Gestal
tungsmacht der Technologie in der Gesellschaft eine Erweiterung in
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Ethik der Strukturen anzusetzen, die Rahmenbedingüngen technologi—
scher Innovation an ethischen Bewertungskriterien ausrichtet, ohne
den Innovation ermöglichenden Wettbewerb zu verhindern. Diese
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Als ein Tableau möglicher Kriterien der Verantwortungszuschrei—
bung könnte man das in Tab. 1 abgebildete Schema vorschlagen.

Tab. 1: Kriterien der Verantwortungszuschreibungen

Verantwortung
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Verantwortung,
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antwortung

soziale
Verantwortung,
Rollenverant-
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politische
Verantwortung,
rechtliche Ver-
antwortung

wer Subjekt Unternehmen Institutionen

wofür vorhersehbare
Folgen einer
Handlung

Rollenerfüllung,
potentiell alle
Folgen einer Ent-
scheidung

Aufgaben,
Zustände

in bezug auf ethische Regeln,
Kriterien,
Prinzipien

den ethischen
Diskurs (Standes-
ethos)

den ethischen
Diskurs (Struktu-
renethik)

wovor Gewissen Urteil der an—
deren

Rechtssystem,
Gesetz, Gericht

gegenüber sich selbst anderen der Gesellschaft

im Rahmen von Teamarbeit Institutionen,
Unternehmen

Organisationen

retrospektiv Schuldverant—
wortung, Haftung

rechtliche Verant-
wortung, Haftung

politische Verant—
wortung, Haftung

momentan sachgerechte
Entscheidung

Konsenserzielung Verfahrensge—
rechtigkeit

prospektiv Vorsorgeverant—
wortung

exakte Progno-
stik

...............

Wert- und Ziel-
szenarien

w

Die klassische Verantwortungsetkik umfaßte die erste Spalte, und zwar
die ersten sechs Positionen. Das traditionelle Standesethos beschränkte
sich auf die zweite Spalte, ebenfalls auf die ersten sechs Positionen
Über beide Ansätze hinaus ist angesichts der umfassenden Gestal-
tungsmacht der Technologie in der Gesellschaft eine Erweiterung in
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zeitlicher Hinsicht vorzunehmen - die Positionen sieben mit neun -

und eine weitere Spalte auf der Ebene der makrosozialen Organisatio

nen und Strukturen hinzuzufügen, um eine umfassende Matrix aller

wichtigen Kriterien der Verantwortungszuschreibung in der Techno

logiegesellschaft erfassen zu können.

3. Verantwortung für die Folgen technischen Handelns

Die für eine handlungstheoretisch interpretierte Verantwortungs

ethik konstitutive Verpflichtung zur Folgenabschätzung hat einige

Schwierigkeiten. Diese ist zwar nicht selbst Ethik, aber als empirische

Forschung und mathematische Extrapolation im Sinne der Prognostik

Voraussetzung des ethischen Diskurses.

a) Folgenabschätzung

Das erste Problem betrifft die Kontrollierbarkeit der Folgenabschätzung,

Ist nämlich die computergestützte Folgensimulation vom Benutzer -

hier dem Ethiker - nicht kontrollierbar oder durchschaubar, wird
19

auch die Folgenbewertung fragwürdig. Unsicheres Wissen, unsiche

re Maßeinheiten und subjektive Präferenzen sollen in einem Modell

zur Folgenbewertung und Entscheidungsfindung zusammengebracht

werden.

Das zweite schwerwiegende Problem für eine Ethik der Folgenbe

wertung besteht in den Grenzen der Folgenabschätzung, die im mensch

lichen Unvermögen, in der gesellschaftlichen Unerwünschtheit, aber

auch im Grundsätzlichen liegen können. Ein Handeln bei vollständi

gem Wissen stellt eher die Ausnahme dar, so daß Nichtwissen allein

Handlungsverbote nicht legitimieren kann. Die traditionelle Verant

wortungsethik hatte die Verantwortbarkeit einer Handlung an die

Vorhersehbarkeit der Folgen gebunden. Ist Verantwortlichkeit an Vor

hersehbarkeit und Korrigierbarkeit gebunden, dann ist man für tech

nologisches Handeln nicht verantwortlich. Entfällt aber diese Voraus-
20

Setzung, dann ist man für alles verantwortlich. Oder wir müssen
Technologiefolgen- und Forschungsfolgenabschätzung als Verantwor
tungsethik unter dem Nicht-Wissens-Aspekt neu konzipieren.^^ Dabei
sind vier Arten des Nichtwissens zu unterscheiden, nämlich

19 B. IRRGANG: Künstliche Intelligenz und Expertensysteme (1992)
20 W. Ch. ZIMMEREI: Technikfolgenabschätzung - Wissenschaft oder Politik (19921
17 " ''
21 W. Ch. ZIMMEREI: Wandel des Wissenschaftsverständnisses (1990)
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1) daß es Sachverhalte gibt, die wir nicht wissen können, und auch

z. B. niemals wissen, was wir in Zukunft wissen können (Unmöglich

keit eines erststufigen Wissens, was zu akzeptieren wäre),

2) daß es zweistufiges negatives Wissen gibt, d. h. daß wir bestimmte

Folgen noch nicht kennen oder über sie nur Vermutungen haben, wo

raus die Verpflichtung zur Generierung dieses Wissens erwächst,

3) daß es ein Wissen gibt, das zwar bereits an falschen Orten vorhan
den ist, aber noch nicht angewendet wird. Hier ist nach Folgenwissen

über die eigene Disziplin hinaus zu forschen und

4) ein Nicht-Wissen aufgrund von Faulheit, wogegen das Dummstell

verbot gilt.^^

b) Prognosen

Prognosen beziehen sich nicht auf die Zukunft, sondern auf Zu
kunftsentwürfe und Zukunftsmodelle. Die Schwierigkeiten in der

Prognosemodellierung oder Simulation sind enorm. Daher empfiehlt

sich die Szenario-Pfad-Methode. Sie skizziert einige Elemente von
wünschenswerten Zukunftsmöglichkeiten, betrachtet diese als Äste ei-

24

nes Verzweigungsbaumes und fragt nach dem Weg dorthin. Erwart
bare, antizipierbare Folgen können daher allein Gründe für Verant-
wortungszuschreibungen darstellen. Antizipierbar allerdings wären

auch eine Reihe faktisch nicht vorhergesehener Folgen, so daß letzt

lich nur Nicht-Wissens-Typ I (grundsätzliche Nichtwißbarkeit) einen

hinreichenden Grund für Verantwortungsausschluß darstellen könn

te. Handeln unter dem Leitbild des Nicht-Wissens schließt Verantwor

tung nicht aus, differenziert diese aber und weitet sie auch aus. Daher
hat eine Ethik angesichts von Technologiefolgen Handlungsspielräu
me aufzuzeigen, und nicht nur eine Zukunft, weil diese zumindest
langfristig sowieso nicht gewußt werden kann.

c) Präventives Verhalten

Das Minimalhonzept der Technologiefolgenabschätzung läuft auf eine
nachlaufende Schadensminimierung hinaus, das Maximalkonzept im
pliziert eine vorlaufende Technikplanung unter vollständiger Aus-

22 Oers., ebd.; s. a. U. BECK: Risikogesellschaft (1986); W. Gh. ZIMMERLI / R. HOHI^
FELD: Interdisziplinäre Technikfolgenforschung (1991), 83
23 W. Ch. ZIMMERLI: Prognosen als Orientierungshilfe für technisch-naturwissen
schaftliche Entscheidungen (1990), 6
24 Ders., ebd., 180
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25

Schaltung jeglichen Risikos. Das Durchdenken von Forschungs- und
Technologiefolgen wird zur moralischen Pflicht, allerdings im Sinne

einer Erweiterung um die nichtökonomischen Kategorien der Folgen

bewertung im Sinne ökologischer, sozialer und humaner Werte.^®
Doch auch dieses Konzept muß eine Lösung für das Dilemma präven

tiver Politik entwickeln. Dieses besteht nämlich darin, daß präventives

Verhalten instrumentelles Wissen braucht, das aber nur erreicht wer

den kann unter zumindest teilweisem Verzicht auf präventives Verhal

ten. Es läßt sich noch verschärfen: Je schneller man instrumentelles
27

Wissen braucht, um so weniger ist präventives Verhalten möglich.

d) Technikethik

Technikethik kann also in dreifacher Weise konzipiert werden, nämlich

1) als Rekonstruktion schuldhaften Handelns etwa nach Unfällen,

2) als innovationsbegleitende Folgenabschätzung und Bewertung so

wie

3) als Entwurf wünschbarer Zukünfte in Teilbereichen technologi

schen Handelns und als Suche nach Wegen, diese zu realisieren.

Traditionell wurde Technikethik auf der Ebene 1) konzipiert, gegen

wärtig bemüht man sich um Ethiktj^en auf der Ebene 2). Die eigentli

che Aufgabe aber bestünde darin, diese durch Elemente einer Tech

nikethik auf der Ebene 3) zu ergänzen. Bis dieses Stadium erreicht ist,

wird allerdings Technikethik wohl immer noch bevorzugt als Risiko

diskurs geführt werden.

4. Ethik als Risikodiskurs

Im Gegensatz zu früher sind heute Naturereignisse weniger riskant
28

geworden. Vielmehr besteht eher eine Gefährdung durch Technik.

Bei der Abschätzung des Risikos entstehen viele Schwierigkeiten. Es

gibt drei Möglichkeiten der Risikoquantifizierung, nämlich

1) Extrapolation aus der bisherigen Erfahrung,

2) Simulation der für die Gefährdung verantwortlichen Prozesse und

3) wohlerwogene Mutmaßungen.

25 W. Ch. ZIMMERLI: Ethische Probleme der Technologiefolgenabschätzung (1991),
S. 411

26 Oers., ebd., S. 415
27 B. GLAESER (Hg.): Humanökologie (1991), S. 258
28 A. F. FRITZSCHE: Wie sicher leben wir? (1986), S. 23
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Extrapolation ist schwierig, z. B. bei der Übertragbarkeit der im Tier-
29

versuch gewonnenen Ergebnisse auf den Menschen. Hinzu kommen

synergistische Effekte aus Verstärkungen beim Zusammenwirken

mehrerer gefährlicher Dosen. Risiko ist das Maß für die Größe einer

Gefahr.'^^ Allerdings führt der Versuch einer möglichst exakten Folgen
abschätzung in die sog. „Risikoverwissenschaftlichung". Durch die

wertfreie Betrachtung der Wissenschaft im objektwissenschaftlichen

Paradigma gehe nämlich leicht die ursprüngliche Komponente des

Begriffes Risiko verloren, die mit Begriffen wie Wagnis, Gefahr und

Verantwortung zu umschreiben ist.^^ Risiken wie Chancen erwachsen
Handlungsabsichten und Entscheidungs-Situationen. Dafür spricht

auch die ursprüngliche Bedeutung des Risiko-Begriffes als Gefahr,
54

Wagnis oder das Umsegeln von Klippen.

a) Risihowahrnehmung

Offenkundig stimmt die Risihowahrnehmung des Menschen mit dem

versicherungsmathematischen Risikobegriff als Produkt aus Scha

denshöhe und Eintrittswahrscheinlichkeit nicht überein. Risiken

werden heute sowohl wissenschaftlich wie sozial konstruiert.^^ Ethik
muß dann die Metatheorie dieser Konstruktionen einschließen. Ge

genüber dem Risiko ist eine vorsichtige, eine mittlere und eine riskan

te Einstellung möglich. Dabei sollte aus Gründen der Konsistenz der

Handlung die Risikoabschätzung nicht so konservativ und übervor-
37

sichtig werden, daß sie sehr viele Handlungen unmöglich macht.

Risiken werden leichter eingegangen, wenn sie freiwillig übernom

men, vermeidbar, kontrollierbar, vertraut, gut verstanden, nicht er

schreckend, nicht möglicherweise krankheitserregend und weit ent
fernt sind. Überschätzt werden gewöhnlich folgende Situationen: dra
matische Unglücksfälle mit erschreckenden Folgen, relativ seltene Er

eignisse (vor allem, wenn sie in der Vergangenheit bereits einmal ein

getreten sind), wahrscheinlich anwachsende Ereignisse, Zufallsereig-

29 Ders., ebd., S. 366 - 369

30 Oers., ebd., S. .390

31 W. BONSS: Zwischen Emanzipation und Enlvcranlwortlichung (1990), S.193
32 Ders., ebd. S. 186

33 Ders., ebd. S. 189

34 O. RAMMSTEDT: Risiko (1992), 1045

35 W. Ch. ZIMMERLI: Wieviel Akzeptanz erträgt der Mensch? (1990), S. 255
36 U. BECK: Risikogesellschaft (1986), S. 254
37 N. RESCHER: Risk( 1983), S. 116 f.
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nisse, die lange nicht vorkamen. Unterschätzt werden undramatische

Ereignisse, die dennoch ein gravierendes Schadensausmaß aufweisen

können, relativ häufig auftretende oder wohlvertraute Ereignisse, sich

wahrscheinlichkeitstheoretisch aufaddierende und aufschaukelnde

synergistische Effekte. Kurz gesagt, Menschen neigen dazu, sehr wahr
scheinliche Ereignisse zu unterschätzen und sehr unwahrscheinliche

Ereignisse zu überschätzen."^®
Die Vermeidung von Risiken hat ihren Preis und erzeuget Kosten. Es

39

sind zumindest Kontrollen, die eingerichtet werden müssen. Ethik

im Prozeß der Risiko-Abschätzung hat ihre Aufgabe als potentieller

Festleger von Werten, berücksichtigt die Interessen anderer, insbeson

dere derer, die von Risiken betroffen sind und betrachtet überhaupt

erst Folgen und Betroffene. Es entsteht die Frage, aus welchen Grün

den Risiken zu reduzieren sind, vor allem die Frage des möglichen
40

Konfliktes zwischen individuellen Rechten und öffentlichen Risiken.

b) Risikoeinschätzung

Technologische und wissenschaftliche Innovation geht zwangsläufig

mit Unsicherheit einher. Hierbei kommt es zu Fehleinschätzungen aus

fünf Gründen:

1) Fehlerhafte Erkennung von Bedrohungen durch übergroßes Ver

trauen in die Vollständigkeit gegenwärtigen wissenschaftlichen Wis

sens;

2) Die vorgenommene Wahrscheinlichkeitsabschätzung ist aufgrund

unvollständiger Information mangelhaft;

3) Fehlerhafte Einschätzung von Nebenwirkungen und Wechselwir

kungen mit externen Faktoren;

4) Mangelnde Berücksichtigung des menschlichen Irrtums und

5) Fehleinschätzungen hinsichtlich der Reaktionen der Menschen auf

die Sicherheitsmaßnahmen selbst.^^

Hinzu kommen generelle Probleme der Risikoeinschätzung und Risi

koabschätzung, nämlich

1) der Mangel an einheitlichen und konsistenten Bewertungsstan

dards für Risiken und ihre Größe;

38 Ders., ebd., S. 126 - 128
39 Oers., ebd., S. 146
40 Ders., ebd., S. 157 - 165
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kungen mit externen Faktoren;
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2) uneinheitliche und inkonsistente Behandlung von gravierend ne

gativen zufälligen Ereignissen, deren Eintritts Wahrscheinlichkeit ge

ring ist;

3) Verletzungen der allgemein anerkannten Prinzipien rationaler

Entscheidungsfindung;

4) Diskrepanzen in der Wahrnehmung von „realen" und „bloß wahr

genommenen" Risiken;

5) Variationen und Inkonsistenzen bei der Akzeptierung verschiede

ner Grade von Risiken und

6) Inkonsistenzen bei der monetären Bewertung des Verlustes von
42

Menschenleben oder einer Verminderung der Lebensqualität.

c) Entscheidungstheorie

Zugrundegelegt wird bei der Entscheidungstheorie eine Theorie der ra

tionalen Wahl. Gemäß dieser ist der Aktor dazu verpflichtet, sich ei

nen Überblick über alle Handlungsalternativen zu beschaffen, die Fol

gen jeder dieser möglichen Handlungen abzuschätzen und dann mit

tels seines Wertsystems zwischen diesen auszuwählen. Gerard GÄF-
GEN differenziert vier Klassen von Entscheidungen nach dem Be-

kanntheitsgrad ihrer möglichen Konsequenzen, nämlich unter:

1) eindeutigen Konsequenzen (Sicherheit),

2) fast eindeutigen Konsequenzen (stochastische oder Quasisicher

heit),

3) mehrdeutigen Konsequenzen infolge Zufall (stochastische Unsi

cherheit) und

4) mehrdeutigen Konsequenzen infolge konträrer Entscheidungen
44

anderer Aktoren (rationale Indeterminiertheit).

d) Risiko-Kommunikation

Die fundamentalen Konflikte in der Technologiefolgenabschätzung
bestehen nicht im Hinblick auf Risiken, sondern eher in bezug auf so

ziale Werte, und sie können nur durch Risiko-Kommunikation gelöst

werden.^'^ Vor allem die Frage, wie sicher sicher genug ist, ist mit em-

42 Oers., ebd., S. 3

43 G. GÄFGEN: Theorie der wirtschaftlichen Entscheidung (1968), S. 35
44 Ders., ebd., S. 129 f.

45 H. JUNGERMANN / R. E. KASPERSON / P. M. WIEDEMANN (Hg.): Themes and
Tasks of Risk Communication (1988), S. 10
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pirisch-wissenschaftlichen Mitteln nicht zu beantworten. Das Risiko

ist in den letzten Jahren zum Symbolbegriff der Krise im Verhältnis

der Gesellschaft zu Wissenschaft und Technik geworden. Dabei wer

den jene Gefahren herausgehoben, aus denen sich eine Moral des Risi

kos gewinnen läßt in dem Sinne, daß Schuldige gefunden werden kön-
nen.'^^ Risikokommunikation betrifft alle Kommunikations-Prozesse,
die sich auf die Identifizierung, Analyse, Bewertung sowie das Ma

nagement von Risiken und die dafür notwendigen Interaktionen zwi-
48

sehen den Beteiligten beziehen. An der Risiko-Kommunikation parti

zipieren viele Akteure. Der Ethiker ist hierbei nur ein Beteiligter, den
Wissenschaftlern und Experten zuzuordnen. Ausgezeichnet ist seine

Tätigkeit allerdings durch die Art seiner Risiko-Kommunikations-Stra

tegie. Anders als die sonst üblichen Interessens-Vertretungs-Strategien

muß er einen argumentativen Diskurs als Meta-Kommunikation über
Risiko-Kommunikations-Strategien im Sinne einer Aufklärung zwei

ter Reflexionsstufe führen. Diesen Diskurs halte ich für eine zentrale

Aufgabe der Ethik in der Technologie-Zivilisation.

Zusammenfassung Summary

Das traditionell auf Gewissensmoral The conception of responsibility,
und Standesethos beschränkte Verant- which has traditionally been limited to
wortungskonzept ist um die zeitliche moral conscience and professional
Dimension und den strukturethisch-in- ethos is to be supplied with the dimen-
stitutionenethischen Aspekt zu ergän- sion of time and the structural-ethical
zen. Dazu wird der Gedanke der Kor- or the institutional-ethical aspect.
poration eingebracht. Ziel- und Ablauf- Thus, the idea of corporation is intro-
struktur sozialer Gebilde machen so- duced. The target and process struc-
ziale Verantwortung individuell zure- ture of social patterns make social re
chenbar. Auch der Begriff der Vorher- sponsibility individually attributable.
sehbarkeit und Prognostizierbarkeit The predictability of the consequences
von Handlungsfolgen ist zu modifizie- of action needs modification, too, so as
ren, um für eine moderne Verantwor- to become useable for modern ethics of
tungsethik herangezogen werden zu responsibility. Responsibility has also
können. Auch für Nicht-Wissen ist Ver- to be assumed for ignorance. As long as
antwortung zu übernehmen. Solange there is no comprehensive ethics of
eine umfassende Ethik der Technolo- technology organization, it will fre-
giegestaltung noch nicht erarbeitet ist, quently come about as risk discourse.
wird sie häufig als Risikodiskurs auftre
ten.

Technologie-Zivilisation Technology-Civilization
Zukunftsverantv/ortung Responsibility for the future

46 Dies., ebd., S. 107
47 H. JUNGERMANN / B. ROHRMANN / P. M. WIEDEMANN (Hg.): Risiko-Konzepte,
Risiko-Konflikte, Risiko-Kommunikation (1990), S. 1 f.
48 Dies., ebd., S. 5
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Summary

The conception of responsibility,
which has traditionally been limited to
moral conscience and professional
ethos is to be supplied with the dimen-
sion of time and the structural—ethical
or the institutional—ethical aspect.
Thus, the idea of corporation is intro—

duced. The target and process struc—
turc of social patterns make social re—
sponsibility individually attributable.
The predictability of the consequences
of action needs modification, too, so as
to become useable for modern ethics of
responsibility. Responsibility has also
to be assumed for ignorance. As long as
there is no comprehensive ethics of
technology organization, it will fre-
quently come about as risk discourse.
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MANUEL KIPER

GENOPOLY: PERSPEKTIVEN DER GENTECHNISCHEN

HERRICHTUNG VON NATUR

Dr. Manuel Kiper, geb. 1949, Studium der Chemie, Biologie und Philosophie,
Promotion 1977 in Naturwissenschaften, Forschungen in molekularer Pflan
zengenetik bis 1980. Referententätigkeit in Erwachsenenbildung, Partei und
Deutschem Bundestag, z. Zt. in gewerkschaftlicher Technologieberatungsstel
le; Lehrbeauftragter an den Universitäten Hannover und Osnabrück.
Publikationen: ßioiofirisc/ie Waffen (1990); Seuchengefahr ans der Retorte (1992)
u. a.. Zahlreiche Aufsätze in Fachzeitschriften zu Fragen des Arbeitsschutzes,
des Umweltschutzes, der Technologie- und Friedenspolitik.

„Ein Verzicht auf die Gentechnik löst die Probleme (gesicherter Ernäh

rung und zuverlässiger Gesundheitsfürsorge, d. V.) nicht, sondern

überläßt sie sich selbst. Dieses Risiko ist viel größer als das des wissen

schaftlichen Fortschritts. Man muß also die Gentechnik fördern und

nicht behindern." Diese Aussage des Ethikers Dietrich RÖSSLER, Ordi
narius für praktische Theologie an der Universität Tübingen, sei hier
stellvertretend für das Argumentationsschema in einer Serie von Stel

lungnahmen des Bischofs von Mainz, von Wissenschaftsfunktionären,

Gewerkschaftern und Industriellen aufgeführt, wie sie im Winter

1992 / 93 ganzseitig von der Deutschen Chemischen Industrie in diver

sen Zeitungen geschaltet wurde. Unter dem Schild der „Initiative pro

Gentechnik" appellierten die Genannten an die Entscheidungsträger

und an alle verantwortungsbewußten Bürger, die „Hürden für die
Gentechnik" abzubauen. „Ohne Gentechnik", so die Initiative, „ver

spielen wir in Deutschland ein Stück Zukunft." Ohne diese Basistech

nologie könnten wir nicht „unsere Verpflichtung für die Zukunft un

serer Kinder erfüllen". In den Worten der Gentechniklobbyisten wer

den Deregulierung und Absenkung der Schutzvorkehrungen zum

ethischen Imperativ.

1. Deregulierung der Gentechnik zur Standortsicherung

Was hier von Theologen und Ethikern in Appellen an die „Entschei
dungsträger in Bund und Ländern" als „Verantwortung für unser
Land" abverlangt wurde, war bereits im September 1992 vom Verband
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der Chemischen Industrie, Industrieverband Agrar, Bundesverband

der Pharmazeutischen Industrie und wissenschaftlichen Gesellschaf

ten im „Memorandum zur Gentechnik in Deutschland" vorformuliert

worden. Bundesdeutsche Gesetze und „vor allem die EG-Richtlinien"

müßten „so geändert werden, daß sie einer breiten und raschen Nut
zung der Gentechnik nicht mehr im Wege" stünden. Mit der seit Be

ginn dieses Jahres in Kraft getretenen Novelle des Gentechnikgesetzes
und der geplanten Neufassung der Gentechniksicherheitsverordnung

(GenTSV) folgte der bundesdeutsche Gesetzgeber diesen Vorschlägen.
Unter den Stichworten „Entbürokratisierung" und „Sicherung des

Gentechnikstandortes Deutschland" wurde auf dem Weg der gesetzli

chen Deregulierung und Lockerung der Sicherheitsbestimmungen im
Gentechnikbereich fortgefahren, so daß nach Verabschiedung der no
vellierten GenTSV zukünftig in Deutschland ein Großteil der geneti
schen Chimären sogar ohne inaktivierende Wärmebehandlung in die
Umwelt „entsorgt" werden darf.

a) Gründe für die Deregidierung

Begründet wird die Deregulierung mit Behauptungen über die Verlage
rung von Arbeitsplätzen im Gentechnikbereich ins Ausland wegen der
Behinderung in Deutschland. Aufschlußreich ist bezüglich dieses Ar
guments allerdings ein aktuelles Gutachten im Auftrag des Büros ßir
Technikfolgenabschätzung des Deutschen Bundestages (TAB). Die interna
tionale Erfahrung zeige, so das Fazit der Studie des Fraunhofer-Insti
tuts für Systemtechnik und Innovationsforschung, „daß die nationale
Regulierungspraxis keinen ausschlaggebenden Einfluß auf die Ent
scheidung über Standorte für gentechnische Produktionsbetriebe
hat"\ Selbst im Verbandsorgan der Chemischen Industrie wird zuge
geben, daß „in Deutschland im Bereich der Biochemie und in der Mo
lekularbiologie historisch bedingt im Vergleich zu anderen Ländern
ein Vakuum herrschte. Erst durch die Erfolge in den USA bedingt,

wurden hier Investitionen getätigt und Gen-Zentren gebaut. Natürlich
war man nicht in der Lage, den jahrzehntelangen Vorsprung der USA
mit einem Schlag wieder aufzuholen" . Als „nachholende Modernisie
rung" charakterisierte Ulrich DOLATA zutreffend die bundesdeut
schen Konzernstrategien auf dem Feld der Bio- und Gentechnik'. Als

1 O. IIOIIMEYER et al.: Gesetzliche Regelungen der Gentechnik (199.3), S. 162
2 R. FROBÖSE: Im Keime erstickt (1992), S. 16
5 Vgl. U. Dolata; Bio- und Gentechnik in der Bundesrepublik (1991)
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"global Players" investieren die großen Chemie- und Pharmakonzerne
4

absatzmarktnah und orientiert an Forschungseliten. Die Behaup

tung, gesetzliche Schutzbestimmungen blockierten den wirtschaftli

chen Erfolg der Gentechnik in Deutschland, sind eine Wettbewerbsle-

gende.^'^'^ Und auch führende deutsche Wirtschaftsforschungsinstitu
te widersprechen der These überzogener Umweltarbeitsschutzstan

dards: „Eine kritische Abwägung aller Fakten und Argumente", so das

Resümee der Wirtschaftsforschungsinstitute RWI und DIW, „läßt die

These, daß die Unternehmen allein oder doch vorwiegend aus Um

weltschutzgründen den Industriestandort Bundesrepublik Deutsch

land meiden und die Produktion mehr und mehr ins Ausland verla

gern, als überzogen und in dieser Form wenig plausibel erscheinen."^

b) Erwartungen in die Gentechnik

Gleichzeitig werden - völlig überzogene - Erwartungen in den wirt

schaftlichen Erfolg der Gentechnik aufgestellt. Verheißung des For

schungsministeriums im Dezember 1993: „Das neue Gentechnik-Ge

setz sichert den Forschungsstandort Deutschland. In der EG werden

Millionen neue Arbeitsplätze entstehen."^ Während im Bereich der
klassischen Biotechnologie mit Molkereiprodukten, Backwaren etc.

im Jahre 1990 ca. 300 Mrd. US-Dollar und in der modernen Biotechno

logie mit Enzymen, Antibiotika etc. 30 Mrd. US-Dollar umgesetzt wur
den, kamen im Rahmen biotechnischer Prozesse allein auf der Basis

der Gentechnologie erzeugte Produkte erst auf einen Weltumsatz von

2 bis 2,5 Mrd. US-Dollar, wobei für das Jahr 2000 Umsätze von bis zu

100 Mrd. US-Dollar prognostiziert werden. Gentechnisch hergestellte
Pharmapräparate machten auch Anfang der neunziger Jahre erst 2%

des Gesamtweltumsatzes mit Pharmaka aus. 1992 waren weltweit 14
verschiedene gentechnische Präparate zugelassen. Ob weitere aus der

Forschungspipeline fließen werden, ist eher fraglich, mußten doch
1993 verschiedene aussichtsreiche neue Wirkstoffe wie Antril, Centoxin
u. a. aufgegeben werden. Absehbar substituieren gentechnische Pro
dukte bisherige andere Lösungen. Realistische wirtschaftliche Studien

4 Vgl. W. KÜMMERLE: Investing lo Stay Ahead (1993)
5 Vgl. M. KIRCHER: Sitviation Gentechnik iji Deutschland (1993)
6 Vgl. H. BREYER: Die Wettbewerbslegende (1993)
7 Vgl. J. SPANGENBERG: Genrecht und industrielle Standortentscheidungen (1993)
8 J. BLAZEJCZAK et al.: Umweltschutz und Industriestandorl (1993), S. V
9 Vgl. BMFT-Journal; (1993) 4 / 5, 20
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weisen der Gentechnik eher den Status einer Nischen-, denn den einer

Schlüsseltechnologie zu/°'

c) Gentechnikenquetekommission

Sicherlich wäre es leichtfertig, die Potentiale der Gentechnik im Hin

blick auf die Lösung der großen weltweiten Probleme von Ernäh-

rungs- und Gesundheitssicherung und weiterer drängender Probleme

nicht sorgfältig zu prüfen. Zu Recht könnte dann der Vorwurf un

verantwortlicher Behinderung der neuen Technologie erhoben wer

den, Nun ist hier nicht der Platz, um alle Anwendungen der Gentech

nik im einzelnen zu beleuchten und eine umfassende ethische Wer

tung der Gentechnik vorzunehmen. Verwiesen sei hier auf Darstellun

gen der Gentechnikenquetekommission des Deutschen Bundestags und

von Autoren wie Hans JONAS, Ulrich EIBACH, Reinhard LÖW, Günter

ALTNER, Kurt BAYERTZ, Bernhard GILL u. a. Hier sollen nur die be

haupteten Nutzanwendungen im Hinblick auf die Lösung des Hunger

problems wie von Gesundheitsproblemen hinterfragt und der Proble

matik wachsender biologischer Gefährdung und Verfügung ge

genübergestellt werden.

2. Gentechnik und Ernährung

Die Übertragung von Genen für Herbizidresistenzen (HR) ist eine der
gentechnischen Fragestellungen, bei denen sich eine praktische An

wendung in der Landwirtschaft abzeichnet. Fast alle großen Herbizid

hersteller haben sich an der Entwicklung von gentechnischen HR be

teiligt. Weltweit arbeiten an solchen Programmen mehrere hundert
12

Arbeitsgruppen. In der Bundesrepublik will die Firma Agr-Evo, eine
Tochter von Hoechst und Schering, in diesem Jahr HR-Mais und HR-

Raps in mehreren Bundesländern im Feldversuch testen, nachdem be
reits in Frankreich, USA und Kanada in den letzten Jahren über 350

Freisetzungsversuche mit diesen Pflanzen durchgeführt wurden. Eine
partizipative Technikfolgenabschätzung (TA) beim Wissenschaftszen
trum Berlin, Abteilung Normbildung und Umwelt, mit über 60 auf die

HR-Thematik spezialisierten Beteiligten aus Wissenschaft, Industrie,
Behörden und sozialen Gruppen kam zu dem Ergebnis, daß die von

10 Vgl. U. DOLATA: Nischen- oder SchlüsseUechnologie (1993)
11 B. J. SPALDING: 15 agbiotech firms (1993), S. 554
12 Vgl. P. NIEMANN: Ilerbizidresislenz als Ziichtziel (1989)
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den Gentechnikbefürwortern behaupteten Verbesserungen der HR-

Strategie im Hinblick auf Umweltentlastung und Rückstandssituation
unzutreffend sind. In der Dritten Welt könnte die Einführung einer sol

chen Technik sogar fatale Folgen haben, wie es in einer auswertenden
Erklärung der Umweltverbände heißt, und zur Landflucht führen,

wenn Landarbeiter durch die Anwendung der HR-Technik ihre Arbeit

in der mechanischen oder manuellen Unkrautkontrolle verlieren wür

den. Die Gentechnologie kann daher nicht als Wundermittel gegen
14

den Hunger in Entwicklungsländern aufgefaßt werden. „HR-Technik

kann keinen Beitrag gegen den Hunger in der Welt leisten", revidierte

selbst Klaus LEISINGER von der Basler Ciba-Geigy-Stiftung für Zusam
menarbeit mit Entwicklungsländern^^ den anderenorts von der Indu
strie vertretenen Standpunkt.

3. Gentechnik und Gesundheit

Auch was die neuen Techniken an Gesundheitsleistungen bei Diagnosti-

ka, Impf- und Wirkstoffen bieten, bedarf einer nüchternen Bilanz,

auch wenn hier große Hoffnungen geweckt wurden. Die meisten gen

technischen Pharmaka sind gegenüber den bisher verfügbaren Wirk

stoffen weder billiger noch besser. Gegen eine der größten Heraus

forderungen des Gesundheitswesens, die Malaria, versprachen gen

technische Impfstoffe allerdings einen durchbrechenden Erfolg. Die

führenden Behringwerke in Marburg haben kürzlich nach 13 Jahren

Entwicklung eines Impfstoffs ernüchtert die Aktivitäten eingestellt. In

Affenversuchen konnte der erhoffte Impfschutz nicht durchgehend er

reicht werden. Die Behringwerke wollten die klinische Prüfung am

Menschen nicht verantworten. Eine klinische Prüfung wird jetzt den

noch von der US-Agency for International Development in Ländern der

Dritten Welt vorgenommen. Auch die bisher entwickelten AIDS-

Impfstoffe funktionieren nicht. Die Entwicklung eines gentechni

schen Impfstoffs gegen Maul- und Klauenseuche (MKS) wurde aufgege

ben, weil seit 1993 EG-weit die MKS-Impfung verboten ist; Impfdurch

brüche und Ausbrüche des Erregers aus den Hochsicherheitsberei-

13 Vgl. S. NEUBERT / J. KNIRSCH: Beilrag des Anbaus herbizidresistenter Kultur
pflanzen (1992)
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chen der Impfstoffwerke verursachten größere Schäden als die mögli

che Einschleppung der Seuche.

Verfügbar hingegen sind Hepatitis-B- und seit neuestem Hepatitis-A
Impfstoff. Besonders gefährdet durch Hepatitis ist medizinisches Perso
nal. Die Neuerkrankungsraten bei der Normalbevölkerung sind in

Schweden wie in Deutschland gleich. In Schweden ist durch techni
schen Arbeitsschutz, d. h. durch Aufklärung, Organisation, Einfüh

rung durchstichsicherer Kanülenabfallbehälter u. a. die Neuerkran-

kungsrate der Hepatitis B beim medizinischen Personal gegenüber
der Gesamtbevölkerung nicht mehr erhöht. In Deutschland ist sie
trotz empfohlener und weitgehend praktizierter Impfung noch ca.
achtmal überhöht gegenüber der Normalbevölkerung. Die Impfstra
tegie führt demnach nicht notwendigerweise per se zur besten ge

sundheitlichen Vorsorge. Angesichts von 300 Millionen chronisch an
Hepatitis-B-lnfizierten in den Entwicklungsländern ist es hingegen be
dauerlich, daß in diesen Ländern ein breiter Impfschutz an den hohen

Kosten der Vakzine scheitert.

Undifferenzierte Promotion für die Gentechnik und Forderungen

nach Deregulierung unter den Stichworten Ernährung und Gesund
heit können für sich nicht in Anspruch nehmen, sachgemäß und ver

antwortlich mit den Chancen und Risiken der Gentechnik umzuge

hen. Sie müssen sich umgekehrt sogar den Vorwurf gefallen lassen,
leichtfertig und vordergründig die wohlklingende Begleitmusik für
bedenkliche ganz andere gentechnische „Aufrüstung" vorhandener
Natur, die Selbstaufartung der menschlichen Spezies, die Entseelung
des Lebendigen unter dem Paradigma des genetischen Determinismus

und um sich greifende biologische Umweltverschmutzung zu liefern.

4. Aufrüstung der Natur

a) Menschliche „Biopräparate"

Wenn auch seit der 1972er Konvention auf die Entwicklung und Her
stellung von B-Waffen von inzwischen weit über hundert Vertragsstaa
ten verzichtet wird, so hat die Russische Föderation im Juli 1992 den
Vereinten Nationen doch offenbart, daß von 1946 bis zum März 1992

ein offensives biologisches Forschungs- und Entwicklungsprogramm

lief. Über 25000 Menschen waren unter dem Decknamen „Biopräpa-

18 Vgl. F. HOFMANN et al.: Berufsbedingte Infektionskrankheiten (1991)
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rat" in die vertragswidrigen B-Waffenaktivitäten in mindestens 18 For
schungseinrichtungen und 6 Produktionsanlagen eingebunden. Ab

1984 wurde in der Sowjetunion eine neue Generation supertoxischer
19

B-Waffen gentechnologisch erforscht und hergestellt. Verdacht auf

unerlaubte B-Waffen-Aktivitäten richtet sich gegen weitere fast zwan

zig Länder. Die USA und mit ihnen die NATO-Verbündeten haben seit
Beginn der achtziger Jahre den B-Waffen-Schutz auch unter Einsatz

der Gentechnik massiv erhöht. Diese Programme beinhalten zu

Schutzzwecken die Entwicklung von Massenanzuchtverfahren und

die Erforschung seltener und exotischer sowie die experimentelle Her-
20

Stellung manipulierter Krankheitserreger.

b) Giftgene

Die Aufrüstung der belebten Natur findet aber nicht nur im militäri

schen Zusammenhang statt. Die Integration von Giftgenen in Pflanzen

im Zuge eines gentechnischen Pflanzenschutzes oder die Ausstattung

von Milchsäurebakterien mit Bacteriocinen sind die übliche Praxis

heutiger Gentechnikprogramme. Um die Risiken dieser Vorhaben zu

beleuchten, sei hier beispielhaft darauf verwiesen, daß gemeinhin

Milchsäurebakterien als für den Menschen harmlos eingestuft wer

den. Dem entgegen werden z. T. seit Jahrzehnten schwere Infektionen
21

mit Lactobacillen aus der klinischen Forschung berichtet. Der Um

stand, daß in Genlabors multiple Antibiotikaresistenzen auf Entero-

coccen übertragen werden, die ihrerseits von Natur aus in engem ge

netischen Austausch mit den für die Ernährung wichtigen Lactobacil-
22

len stehen, muß hier mehr als bedenklich erscheinen. Solche Gen

manipulationen sind allerdings symptomatisch für die Unbeküm

mertheit, mit der heute zu Forschungszwecken Gift-, Krebs- und Steuer

gene in Viren und Bakterien eingeschleust werden und bislang harmlo-

19 Vgl. J. BARRY: Flanning a Plague? In: Newsweek, 1. 2. 1993; s. a. J. ANGERER: Biolo
gische Waffen: die vergessene Gefahr. In: Wissenschaft & Frieden; (1993) 2, 34 f; s. a. M.
GEIGER, in: Mitteilung der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage „Wehrtechnische
Forschung im Bereich Gentechnik und biologische Waffen", 12 / 5062 vom 29. Juni
1993

20 Vgl. C. PILLER / K. R. YAMAMOTO: Krieg der Gene (1989); M. KIPER / J. STREICH-
Biologische Waffen (1990)
21 Vgl. die Übersicht in M. AGUIRRE / M. D. COLLINS: Lactic acid bacteria (1993) S
101 ff.

22 Vgl. dies., ebd., S. 104, sowie: C. POYART-SALMERON et al.: Transferable plasmid-
mediated antibiotic resistance in Listeria monocytogenes. In: Lancet; 335 (1990) S
1422 - 1426; W. C. NOBLE et al.: Co-transfer of vancomycin and other resistance genes
from Enteroccus faecalis NCTC 12201 to Staphylococcus aureus. In: FEMS Microbiol-
ogy Letters; 72 (1992), 195 - 198; vgl. M. KIPER: Seuchengefahr aus der Retorte (1992)
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